
1418 der Beilagen zu den stenographischenProtokoHen des Nationalrates XIII.GP 

i7. 12-. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX, 
mit dem das Heeresversorgungsgesetz geän­
dert wird (12~ Novelle zum Heeresversor­

gungsgesetz) 

Der N ationalra:t hat beschloss,en: 

Artikel I 

Das Heer-esversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/ 
1964, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 306/1964, 84/1965, 336/1965, 9/1967, 260/ 
19.67,22/1969,206/1969,315/1971, 165/1972 und 
328/1973 wird wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 1 des § 1 ha't zu lauten: 

,,(1) Ein-e Gesundheitsschädigung, die ein Soldait 
infolge des ordentlichen oder außerordentlim-en 
Präsenzdienstes (§§ 28 und 52 des W,ehq~esetzes, 
BGBl. Nr. 181/1955)erli'tten hat, wird nach Maß­
gabe dieses Bundesgesetzes als Dienstbesmä-di­
gung entsmädigt (§ 2). Das gleime gilt für eine 
Gesundhe~tssmädigung, die -ein Wehrpflichtiger 
(§ 15 des Wehrgeset2les) oder -ein,e Person im 
Sinne des § 14 Abs. 2 des Wehrgesetzes 

a) bei der Meldung (§ 14 Abs. 2 des Wehr­
gesetzes) oder Stellung (§ 23 des Wehr­
gesetz,es), 

b) bei der Teilnahme an Inspektionen und In­
struk'tion,en {§ 33 a des Wehrgesetzes), 

c) bei de~ Verwahrung von Bekleidungs- und 
Ausrustungsg-egenstän-den (§ 33 des Wehr­
gesetzes), 

d) auf dem Wege zum Antritt des Präsenz­
dienstes oder auf dem Heimweg nam dem 
Aussmeiden aus dem Präsenzdienst, 

e) auf dem W,ege zur oder von der Meldung 
oder Stellung, 

f) auf dem Wege zur Teilnahme an Inspek­
tionen oder Instru~tionen oder auf dem 
Heimweg, 

g) im Falle der übergabe von Beklei-dungs­
und Ausrüstungsgegenständen auf dem 
Wege zur militärismen Dienststelle oder 
auf dem Heimweg, 

h) im FaUe ,einer Dienstfreistellung auf dem 
Wege vom Ort der militärismen Dienst­
leistung zum Ort des bewilligten Aufent­
-haltes oder auf dem -Rückweg oder 

i) beiein,em Ausgang auf dem Hin- . oder 
Rückweg zwism-en der Wohnung und dem 
01't der militärismen DienstLeistung 

erlitten h,l:t. Hat das smädigende Ereignis den 
Tod verur'samt, so sind die Hinterbliebenen ver­
sorgungsberechtigt. Die Alngehörigen 'der Ver­
mißten stehen den Hintenbliebenen gLeim." 

2. Der Abs. 1 des § 3 ha't zu lauten: 

,,(1) Hat der Besmädigte die Gesundheits­
schädigung vorsätzlim herbeigefühl't oder durch 
eine gerichtlim strafbare, mit Vorsa'tz begangene 
und mit mehr als -einjähriger Freiheitsstraf.e be­
drohte Handlung v-eranlaßt, -derentwegen er mit 
r,echtskräf,tigem Strafu1'teil smuldig erkannt wor­
den ist, -so -ist keine Dienstbesmädigung anzu­
erkennen. Dies gilt jedom nicht für einen Selbst­
mord, der mit der :Dienstleistung im ursämEchen 
Zusammenhang (§ 2) steht." 

3. Der Abs. 4 des § 12 ha'lt zu lauten: 

,,(4) Für die im Ahs. 1 be2ieimnete Dauer ge­
bührt dem B,esmädigten, dem ein Familiengeld 
lediglim aus dem Grunde nimt ,zu leisten ist, 
weil er den Unterhalt von Ang,ehö'l"igen nicht 
bestritten hat, an Stelle des Familiengeldes ein 
Taggeld in Höhe von 12 S.Die Bei>timmungei1 
des Abs. 2 zweiter Sa'tz sind entspremend anzu­
Wien-den. Insolang-e die Erhöhung -der Besmädig­
tenrente nam § 23 Abs. 5 g,ebührt, ist kein Tag­
geld zu leisten." 

4. Der Abs. 1 des § 19 ha't zu lauten: 

,,(1) Auf die Vel'isimerungen nam § 18 Abs. 1 
sin-d, soweit in dieSiem Bundesgesetz nimts 3lIlde­
res bes-timmt wird, di-e Vorschriften des AUge­
meinen Sozialversimerungsgesetzes, BGiBl.. 
Nr. 189/1955, und des Arbeitslosenversimerungs­
gesetzes 1958, BGBl. Nr. 199, in ihrer jeweils 
geltenden Fa'Ssung anzuwenden." 

1 

1418 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 28

www.parlament.gv.at



2 1418 der Beilagen 

5. Der letzte Satz des § 19 AJbs. 3 hat zu 
lauten: 

"Für die Höhe der Versicherungsbeiträge sind 
die Bestimmungen des § 51 Abs. 1 Z. 1 Ht.a, 
Z. 2 und 3 des Allgemeinen Sozial versicherungs­
gesetzes maßgebend." 

6. Dem Abs. 2 des§ 24 ist folgender Sartz an­
zufügen: 

"Einkünfte ,in ausländischer Währung sind nach 
dem. Durchschni,ttder Mhtelkurse für Devisen 
der Wiener Börse des Monates umzurechnen, in 
.dem sie erziek worden sind." 

7. Der Abs. 6 des § 24 hat zu lauten: 

,~(6) Für die Höhe des Einkommens ist der 
rechtskräftige Steuerbescheid maßgebend. Für die 
Zwecke dieses Bundesgesetzes' werden dem in die­
:sem ß.escheid aUJSgewiesenen Einkommen aus den 
Einkunftsarten des § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 3 ·des 
Einkommensteuergesetzes J 972, BGBl. Nr. 440, 
hinzugerechnet: 

a) der jeweils für da.sder Berechnung zu­
grunde gelegte Kalenderjahr geltende Wer­
bungskostenpauschbetrag (§ 62 -des Einkom­
mensteuergesetzes 1972); 

b) vorz'eitige Abschreibungen infolge steuer­
r·echtlicher Sonderbestimmoogen, die nur 
für selbständig Erwerbstätige Geltung 
haben (Bewertungsf.reihertsgesetz 1963, 
BGB!. Nr. 193). 

Ist ein rechtskräftiger Steuerbescheid für da.s 
maßgebende Kal,enderjahr nicht vorhanden, so 
ist bis zur Erlassung ·desselben der letzte rechts­
:kräftige Ste.uerbescheid aus der vorangegangenen 
Zeit heranzuziehen. In allen übrigen Fällen rich~ 
tet sich die Höhe des Einkommens nach den in 
·der SteueI"erklärung für das betl'effende KaI-en­
.derjahr ·einbekaIlil1ten Einkünft.en." 

8. § 24 d haot zu lauten: 

,,§ 24 d. Erhöhungen von Verso.rgungsleistun­
$en auf Grund der Aufwertung der B,emessungs­
grundlage sind von Amts wegen vorzunehmen. 
'Bescheide sind nur zu ·erl ass en, wenn dies det 
VersorgungsbeI"echtigte inn,erhalbeiner Fri&t von 
'zwei Monaten nach der Auszahlung der geänder­
ten Rente bea.ntragt." 

9. Die Abs. 1, 3, 4 und 6 des § 25 haben zu 
1auten: 

,,(1) Unter Einkommen im Sinne des § 23 
A-bs. 4 und 5 ist - abgesehen von den Sonder­
'bestimmungen der Abs. 3 bis 8 - die We.l"tsumme 
zu verstehen, ,die einer Person aus dauernden 
'Ertragsquellen in Geld- oder Güterform zufließt 
un,d d.ie sie v.erbrauchen kann, ohne daß i!hr 
Vermög,en geschmälert wird. Zum Einkommen 

. :.zählen jedoch nicht Fa,miHenbeihilfen, Kinderzu-

lagen, Erz1ehung-sbei!träge, Steigerungsheträg.e und 
Familienzuschläge für :KJinder sow1e sonstige 
gleichartige Leistungen. 

(3) Der Ermittlung des Einkommens aus Laond­
und Forstwirtschaft sind 20 v. H. des letztmalig 
vor dem 1. Juli 1967 festgestellten Einheitswertes 
des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zu­
züglich 20 v. H. der Einheitswettan·teile der Zu­
pachtun~en und abzüglich 20 v. H. der Einheits­
wertantJeile der Verpachtungen .zugrunde zu 
J.egen. Der so erm~tte1te Wert ·ist bei gepachteten 
und verpachteten Grundstücken um den B·etrag 
zu mindern beziehungsweise zu erhöhen, der 
dem unter Zugrundelegung der auf die gepach­
oeten beziehungsweise verpachteten Grundstücke 
entfallenden Einheitswel"tarrl1;eile gemäß Abs. 4 
ermittelten E'inkommen .entspricht. Für F-rucht~ 
ni-eßungen gilt die gleiche ltegdung wie für Zu­
pachtungen Und Vierpach:tungen. übersteigt der 
Einheitswert d·es land- und forstwirtschaftlich,en 
Be1;r~ebes unter entspl'echender Berücksichtigung 
der Einheitswertanteile der Verpachtungen, Zu­
pach,tungen und Fruchtnießungen den Betrag von 
10.000 S, äst der nach den vorstehenden Be&tim­
mUiIlgen ·ermtm:elte Betrag für je wei~ere 1000 S 
des Einheitswertes um 84 S, bei Verheirateten 
um 109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölf tel des auf 
diese Weise errechneten 'Betrages gilt' als monaJt­
liches Einkommen .aus Land- und Forstwirtschaft. 
Bei Empfängern einer Beschädi~tenrenteentspl"e­
chend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 50 v. H. ist ein Betrag im Ausmaß 

VOn ...........................• 10 v. H., 

von 60 v. H. i'st ein Betrag im Ausmaß 
von ............................ 15 v. H., 

von 70 v. H.is'tein B,etrag im Ausmaß' 
von ............................ 20 v. H., 

von 80 v. H. ist ein Betrag im Ausmaß 
von ............. , .............. 25 v. H., 

von 90 v. H. und mehr rs't ein Betrag im 
Ausmaß von .................... 30 v. H., 

bei Empfängem einer Hmterblieben,enrenneein 
B·etrag im Ausmaß von 25 v. H. von dem auf 
Grund des EinheitswertesermrttJe1ten Einkom­
men abzusetzen. Wevtere Absetzungen von die­
sem Einkommen sind nicht zulässig. Wurde ein 
land- und forstwirtschafdicher Bet6eb zur Gänze 
g,epacht.et, findet die Bescimmung sinngemäß An­
w,endung. 

(4) Wurde ,ein land- und forstlwirtschaftlicher 
Hetrieb unentgeltlich. übettragen, ubergeben, ver­
pachtet oder auf andere Weise jemandem zur Be­
wirtschaftung überlassen, sind der Ermittlung des 
Einkommens ohne Rücksich·t auf .Art un·d Aus­
maß der hiefür au:sbedun~enen Leistungen 10 v. 
H. - bei Verheinteten 5 v. H. - des I-etztmalig 
vordem 1. JuLi 1967 festgesneUten Einheitswertes 
dieses land- und forstwirtschaftlichen . ß.etJriebes 
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zugrunde zu legen. Ühersteigt der Einheitswert 
des Betriebes den Betrag von 10.000 S, ist der 
nach den vorsuehenden Bestimmungen ermi,ttelte 
Betrag fürj'e weitere 1000 S des Einhei'tswertes 
um 84 S, bei V:erhei:rateten um 109S 20 g, zu 
erhöhen. Ein Zwölf tel des auf diese Weise er­
rechneten Betrages giLt als monatliches Einkom­
men. Absetzung.en von diesem Einkommen s,in,d 
nicht zulässig. 

(6) Tritt im EinheitsweJ:1t ,infolge einer For:t­
schr,eibung (§ 21 des Bewertungsg,es.etzes 1955, 
BGBl. Nr. 148, in ,der jeweiligen Fassung), inden 
Zupachtungen, Verpachtungen oder Fruchtnie­
ßungen eine Knderung ein, ist das Einkommen 
nach den Abs. 3 oder 4' neu zu berechnen und 
die Rente 'n,eu zu bemesslen." 

10. Dem § 25 ist als Ahs. 9 anzufügen: 

,,(9) Einkommen ,in ausländischer Währung 
sind nach dem jeweiligen MO[latsdurchschn~tt der 
Mrttelkurse für Devi~ell der Wiener Börse um­
zurechnen. Bei der Bemessung der Versorgungs­
leistung, der ,ein solches Einkommen zugrunde 
gelegt wird, ist Abs. 2 anzuwenden." 

11. Der Abs. 1 des § 26 hat zu lauten: 

,,(1) Zur Beschädigtenrente (§ 23 Abs.· 3) ge­
bührt Schwenbeschädigten für jeden Familienan­
gehörigen ein Familienzuschlag von je 10 v. H. 
der Beschä·digtenrente. Wenn die B,eschädigten­
rente einschließlich der Familienzuschläge höher 
als die Bemessungsgrundlage ist, sind die Fami­
lienzuschläge um den Betrag, der d~e Bemessungs­
grundlage üherschrei!tet, zu kürzen. Der Familien­
zuschlag ist aber für jeden Familienangehörigen 
mindestens in dem Betrag zu leistlen, der im Falle 
eines Anspruches auf Frauen- beziehungsweise 
Kinderzulage gemäß §§ 16 bezi,ehungsweis,e 17 des 
Kiiegsopferversorgungsgesetzes '1957, BGBl. 
Nr. 152, gebühren ;würde." 

12. Die A'hs. 4 und 5 des § 26 a haben zu lau­
ten: 

,,( 4) Die Schwerstbeschädigt'enzulage ,ist nach 
der Summe der gemäß den Abs. 1 bis 3 ermrttel­
,ten Hundertsätze zu hemessen und aus den fol­
g,enden Hundertsätzen des jeweiligen Betrages 
der Grundrerrte für erwerbsunfähige Schwerhe­
schädigte nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 zu berechnen: 

a) Bei einer Summe von mindestens 
130 ....................... , 10 v. H., 

b) bei einer Summe von mindestens 
160 ........................ 20 v. H., 

c) bei einer Summe von mindestens 
190 ........................ 30 v. H., 

d) bei 'einer Summe von mindestens 
220 ........................ 40v. H., 

e) bei einer Summe von mindestens 
250 ........................ 50 v. H., 

f) bei einer Summe von mindestens 
280 ........................ 60 v. H. 

(5) Empfäng,ern einer Pflegezulage oder einer 
Blindenzulag.e ist ,dke Schwer$~beschädigtenzulag,e, 
falls sich nicht aus Abs. 1 bis 4 ein höherer Be­
trag ergibt, in folgender Höhe zu 1eisten: 

Bei einem Anspruch auf Pflegezulage gemäß 
§ 27 Abs. 3 Z. 8 bis 12 'im Ausmaß des nach 
Albs. 4 lrt. a vorge!>ehenen Betragesj 

bei einem Anspruch auf Pflegezulage gemäß 
§ 27 Abs. 3 Z. 6 oder 7 im Ausmaß des nach 
Abs. 4 lit. b vorges,ehenen ß.etragesj 

bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe III im Ausmaß des nach Abs. 4 lit. c 
vorgesehenen Betrages; 

bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe IV im Ausmaß des nach Abs. 4 Lit. d 
vorges,ehenen B,etrages; 

bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe V im Ausmaß des nach Ahs. 4 lit.e 
vorgesehenen Betrages; 

bei einem Anspruch auf die erhöhte Pfleg,e­
(BLinden)zulage der Stufe V (§ 27 Albs. 5, § 28 
Abs. 5) im Ausmaß des nach Abs. 4 lit. f vor­
gesehenen Bettages." 

13. Der Abs. 6 des § 26 a hat zu entfallen. 

14. Der Abs. 2 des § 27 a hat zu lauten: 

,,(2) Blinden, welche die im Abs. 1 angeführten 
Voraus$letzung,enerfül1en, ist die Hilflosenzulage 
indoppe1ter Höhe des g,emäß § 105 a Abs. 2 des 
Allgem~in.en Sozialversicherungsgesetzes jewe1ls 
festgesetzten Mindestbetrages für den Hilflosen­
zuschuß zu lei$lten. Als Iblind ~ilt, wer nich,ts oder 
nur so wenig si,eht, daß, er sich in ein'er ihm 
nicht ganz v,ertrauten Umwdt allein nicht zu­
rechtfinden kann." 

15. Der bisherige Abs. 2 des § 2,7 a erhäk die 
Bezeichnung Abs. 3. 

16. Der Abs. 1 des § 31 hat zu lauten: 

,,(1) Stirbt ein Beschädigter, werden für die 
auf den Stel'bemonat folgenden drei Mona,te noch 
die Beträg,e geleistet, dj,e ihm für diesen Zeitraum 
an Beschädigtenrente, FamiHenzuschlägen (§ 26), 
Schwerstbeschädigtenzulage (§ 26 a), Pflegezulage 
und BlincLenzulage (§§ 27, 28) sowie Hilf1osenzu­
lag,e (§ 27 a) einsch1ießlrich ,einer allfälligen Sonder­
zahlung (§ 93) zu leisten gewes,en wären. Die 
Gebührnisse für das Sterbevierteljahr werden auf 
die für den gleichen Zeitraum zu leistende Hin­
terbliebenenr·ente, WrtwenJbeihilfe oder Waisen­
heih~lfe angerechnet." 
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17. Der Ahs. 2 des § 33 hat zu lauten: 

,,(2) Zur Witwenrente ist eine Zusatzren'te 
in dem Ausmaß zu leilSten, als die Witwenrente 
nach Abs. 1 jeweils den Rentenbetrag nichiter­
reicht, ,der der Witwe im Falle eines Anspruches 
auf Grund- und Zusatzrenuegemäß § 35 Abs. 2 
und 3 des Kriegsüpf.erversorgungsgesetzes 1957 
gebiihren würde." 

18. § 35 hat zu lauten: 

,,§ 35. Witwen nach_ Schwerbeschädig-ten, die 
im Zei'tpunkt des Todes keinen Anspruch auf 
die Beschädigtenroente für Erwerlhsunfähige oder 
auf eine Pfleg,ezulage ha'tten, ist ,eine Witwen­
beihilfe zu gewähren, wenn der Tod ,nicht die 
Folge einer Dienstbeschädigung war. Die Wi>twen­
beihilfe ist jeweils an dem Betrag zu leisten, der 
im Falle eines Anspruches gemäß § 36 Abs. 2 
des Kriegsopf.erversorgungsgesetzes 1957 g,ebüh­
ren würde." 

19. Der Abs. 1 des § 40 hat zu lauten: 

,,(1) Die Waisenrente ist auf Antrag auch nach 
Vüllendung des 18. Lebensjahres zu ,leis,ten, Wenn 
die Waise 

1. wegen wissenschaftlicher oder sonstiger regel­
mäßiger Schul- üder ,Berufsausbildung sich noch 

_ nicht selbsterhaIven kann, bis zur ordnungs­
mäßigen Beendigwng der Ausbildung, längstens 
jedüch bis Zur Vollendung des 26. Lebensjahres; 
wird während dieser Zeit die Schul- oder B,erufs­
ausbildung durch die Leistung des Präsenz- oder 
Zivildienstes, durch Kran,kheit üder ,ein anderes 
unüberwindbares Hindernis v,erzögert, über das 
26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der 
Hehinderung ang,emess,enen Zeitraum, .oder 

2. infülge körperlicher oder gei,stiger Gebre­
chen vüraussichtlich mindestens s,echs Monate 
außerstande ist, sich selhst den Unterhalt zu v,er­
schaffen, süfern das Gehrechen vor Vüllendung 
des 18. Lebensjahr,es oder währ,end des in Z. 1 
bezeichneten Zeitraumes ,eingetreten ist und sü­
lange dieser Zus'tand dauert." 

20. § 44 hat zu lauren: 

,,§ 44. (1) Die Elternrente heträgt 20 v. H. 
der Bemessungsgrundlage (§ 24). Gebühren nach 
demselben V,erstürbenen zwei oder mehr Eltern­
renten, so. sind diese innerhalb dieses Höchstaus­
maßes verhältnismäßig zu kürzen. Die Eltern­
rent,e gebührt j,edüch für jeden Elternteil minde­
stens in Höhe ,des sich jeweils aus § 46 Abs. 1 des 
Kriegsopferv,ersürgungsgesetzes 1957 für die 
Ekern'teilrente ergebenden B,etrages. Haben ,die 
Eltern zwei üder mehr Kinder durch Dienstbe­
schädigung verloren, so. gebührt nur die für sie 
günstigere Rente; dies,e ist um ein Fünftel zu 
erhöhen. Die gleiche Erhöhung gebührt, wenn 

die Eltern infolge der Dienstheschädigungdas 
einzige Kind v'erloren haben. Der letzte Satz des 
§ 32 ist anzuwenden. 

(2) Die Elternren'ten nach Abs. 1 sind nur in 
dem Ausmaß zu Ieisten, als das Einkommen (§ 25)' 
der Ehern die gemäß § 46 Abs. 2 und 5 des 
Kriegsüpferver,sürgungsgesetzes 1957 für Eltern­
teile und Elternpaar,e jeweils festgesetz'ren Ein­
kümmensg,renzen nicht erreicht. B,ei im gemein­
samen Haushalt lebenden Ehernpaaren ist der 
Berechnung das gemeinsame mün:l'tliche Einküm­
men (§ 25) einschließLich der Elternrenten beider 
Elternteile (§44 Abs. 1) zugrund,e zu Iegen. 
übersteigt bei solchen Elternpaaren da:s Einküm­
men (§ 25) zuzüglich der E1tern:renten nach Abs. 1 
die Einkommensg,renze, sand die Elternrenten je 
um die Hälfte des übersteigenden Betrages zu 
kürzen." 

21. § 45 ,hat zu lauten: 

,,§ 45. Zur Ehernrente gebührt eine Zusatz­
rellite. Die Zusatzrenue ist in dem Ausmaß zu lei­
sten, als die Elternrente nach § 44 Abs. 1 jeweils 
den Renttenbetrag nicht er.reicht, der den Eltern 
im Falle eines Anspruches auf Elternrente gemäß 
§ 46 Abs. 1, 3, 4 und 5 des Kri,egsopterversor7 
gungsges-etzes 1957 gebühren würde. :Bei einem 
im gemeinsamen Haushah lebenden Elternpaar 
sind die Elternrenben beider Elternteile (§ 44 
Abs. 1) der Bemessung zugrunde zu legen, wo­
bei die Zus:l'tzr,ente für beide ElternteiLe nur ein­
mal gebührt." 

22. § 46 a hat zu lauten: 

,,§ 46 a. (1) Hinterbliebene, die das 14. Lebens­
jahr vüllendet haben, erhalten zur Hinterbliebe­
nenrente, Witwen- und Waisenbeihilfe eine Hilf­
lüsenzulage, wenn sie derart hilflos sind, daß sie 
~tändig der Wartung und Hilfe einer anderen 
Persün bedürfen, und wenn dieser Zustand vor­
aussichtlich mindestens :i>echs Monalle dauern wird. 
Der Anspruch auf Hilflüsenzulage setZ!t überdies 
voraus, daß ein Anspruch auf eine gleichartige 
Leistung nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
nicht geltend g,emach,t werden kann. Dies gilt 
jedüch nicht für Leistungen, die nach landesgesetz­
lichen Vorschriften über Behindertenhilfe oder 
über BlindenbeihiHen wegen Hilflüsigkeit (Pfleg,e­
bedürhigkeit), Blindheit üder prak:tischer Blind­
heit g,ewährt werden. Die HilfIos'enzulage ist :in 
der HÖhe des gemäß § 105 a Abs. 2 des Allge­
me~nen Süzialversicherungsgesetzes jeweils festge­
ges,etzten Mindestbetrages für den Hilflos,enzu­
schuß zu leisten. § 12 Abs. 3 und § 27 a Abs. 3 
gelten sinng,emäß. 

(2) Blinden, welche die im Abs.l angeführten 
Vüraussetzungen ,erfüllen, ist die HilfIüsenzulage 
in düppelter Höhe des gemäß § 105 a Abs. 2 
des Allgemeinen Sozialv,ersicherungsgesetzes je-
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w,eils festgesetz1len Mindestbetrages für den Hilf­
losenzuschuß zu leist.en. Als blind gilt, wer nidltS 
oder nur so wenig sieht, daß er >sich in einer 
ihm nicht ganz vel'traU'ten Umwelt allein nicht 
zurechtfinden kalIln." 

23. Die Abs. 2, 4, 7 und 8 des § 46 b haben 
zu lauten: 

,,(2) Die im § 29, § 30 Abs. 2 und § 69 Ahs. 1 
angeführten Beträge sind mit Wirkung vom 
1. Juli 1967 mit dem Anpassungsfaktor 1,081 
und ,inder Folge mit Wirkung vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor 
{?iemäß Abs. 1 zu V'er:vielfachen. 

(4) D1e Bestimmungen der Abs. 2 und 3 finden 
auf die im § 26 b Albs. 1, § 46 Abs. 1, § 52 Abs. 1 
und ,im Abschnitt vn Abs. 1 Z. 1 bis 3 der An­
lage zu §§ 15 und 16 angeführten Beträg,e mit 
der Einschränkung Anwendung, ,daß die inden 
§ 26 b Abs. 1, § 46 Abs. 1 und § 52 Abs. 1 aIIlge­
führten ß,etrage der mit Wirksamkek vom 1. Jän­
ner 1973 und d~e im Abschnitt VII Abs. 1 Z. 1 
bis 3 der Anlage zu §§ 15 und 16 angeführt.en 
Beträge der m,it Wrrksamkert vom 1. Jänner 
1976 vorzunehmenden Anpassung zugrunde zu 
leg,en sind. . 

(7) Die sich aus Abs. 2, 3, 4 und 5 ergebenden 
Beträge sind alljährlich durch Verordnung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung festzu­
steHen. 

(8) Die· auf Grund der Anpassun~ sich jeweils 
ergebende Neubemessung von V,ersorgung,sLei­
stungen ist von Amts wegen vorzunehmen. Be­
scheide·sind nur Zu erlassen, wenn dies der Ver­
sorgungsberechtigte ,innerhaLb 'einer F.rist von 
zwei Monauen nach der Auszahlung der {?ieänder­
ten Versorgungsleistung beantragt." 

24. Die Z. 4 des § 5.6 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,4. di,e Neubemessung 'einer vom Einkommen 
(§ 25) abhängigen Versorgungsleistung, die sich 
auf Grund von gesetzlichen Anderungen bei P.en­
sionen oder Rent:en ergibt, oder die auf Grund 
der alljährlichen P.ensions- und Rentenanpassung 
oder der ,Anpa,ssung'von Einkommensbeträgen 
gemäß § 25 Abs. 7 oder der Anderung der Be­
wertungss;vtze gemäß §25 Albs. 8 erforderlich ist, 
wird mit dem· Ersten des Mona:tes wirksam, run 
dem die Einkommensänderung eing,etreten ist;" 

25. Der Abs. 3 des § 60 hat zu lauten: 

,,(3) Mit Zustimmung des Landesinvaliden­
amtes kann der Versorgungsberechtigte beim 
Vorlieg,en berücksichtigungswürdiger Gründe 
seine Versorgungsg,ebühren ganz oder zum Teil 
abtr'eten. Die Zustimmung giLt als ·ert:eilt, wenn 
das Landesinvalidenamt binnen drei Monatlen 
nicht abschlägig' entschieden hait und dem Abtre­
tungsbegehren en'tsprochen wurde." 

26. Die Abs. 2 und 4 des § 67 haben zu lauten: 

,,(2) Die Leistung der Versorgungkarrn über­
dies auf Zeit ganz oder 'teilweise versagt werden, 
wenn sich der Versorgungsberechtigte ohne trif­
tigen Grund einem ihm zumutbaren Rehabilita­
tionsverfahren nicht' unterzieht oder durch sein 
Verhalten ·den lErfolgeines solchen Verfahrens 
gefährdet oder vel"eitdt. Das gleiche gilt hinsicht­
lich der Erhöhung der ß.eschädigtenren't.e nach 
§ 23 Abs. 5, w,enn ein SchW'erbeschädigterdLe 
Annahme einer ,ihm angebotenen Erwerbstäcig­
keit, die :ihm unter Berücksichtigung der persön­
lichen und örtlichen VerhäLtnisse billigerweise 
zuzumu1len ist, unbegründet ablehnt. . 

(4) Wurde eine Versorgungsleistung oder ,eil1l 
T,eil derselben nach Abs. 2 versagt, kann den im 
Inland wohnenden Familienangehörigen(§ 26 
Abs. 2), die bedürftig sind wid zu deren Unter­
halt der Versorgungsberechtigte verpflidltet tis,t, 
die Hälfte der ruhenden Re1ll1ie oder des ruhen­
den Rententei,les ausgefolgt werden." 

27. Der letz'te Satz des § 71 Abs. 1 hat zu 
entfallen. 

28. § 74 hat zu lauten': 

,,§ 74. über die Anerkennung ei:ner Gesund­
heitsschädigung als Dien~tbeschädigwng (§ 2) so­
wie über die nach dresem Bundesgesetz gebüh­
l1enden Versorgungsleistungen (§ 4) ~ntscheiden 
in erster Instanz ,die La.ndesinvalidenämter, tin 
zwe~ter und Letzter Instanz die beim Bundesmini­
sterium für soziaLe Verwaltung errichtete Schieds­
kommission." 

29. Di.e §§ 76 bis 81 haben zu lauuen: 

,,§ 76. (1) Die beim Bundesminis'terium für 
soZ!iale Verwaltung gebildete Schi.edskommission 
entscheidet in Senaten, di,e aus einem Vors~tzen­
den und zwei Beisitzern bestehen. 

(2) Der Schiedskommission dürfen nur öster­
reich:ische Staatsbürger ang,ehören, die ,eig,enhe­
liechtigt und in ·den Naluionalrat wählbar sind. 
Zum Vorsitzenden, zu Beisltzern und Stellver­
tretern soHen nur 'Personen besteilt werden, ,die 
das 70. Lebensjahr noch nidlt vollendet haben 
und am Srtz ,des Bundesministel"iums für soziale 
V,erwakung . ihr,en ständigen Wohns~tz haben. 
Bedienst.eue der Landesinv.alidenämter sind von 
der Funktion eines Vorsitzenden oder eines Bei­
sitzers ausgeschlossen. 

(3) Die Anzahl der Senaite der Schiedskommis­
sion hat der BundesminiS'ter für soriale Verwal- . 
tung durch V:erordnung zu bestimmen. 

§ 77 •. (1) Der Vorsitzende der Schiedskommis­
sion sowie die ,erforderlichen Svellvertlieter wer­
den vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
auf die Dauer von drei Jahren besteHt. Der Vor-
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sitzende und, -die Stellvertreuer müssenrechtskun­
dig sein und sollen auf dem Gebiet der sozialen 
Fürsorge besondere Erfahrung haben. Sie dürfen 
nicht dem Aktivstand der Richüer a<ngehören. 

(2) Die ersten BeisitZier werden vom Bundes­
minister für soz·ia1e Verwaltung auf die Dauer 
von drei Jahren aus dem Kreise der nach diesem 
Bundesgesetz oder nachdem Kri-egsopferv-ersor­
gungsgesetz 1957 Versorgungsberechtigten unter 
Bedachtnahme auf die Vorschlä~e der Inüer.essen­
vertretun~endieser P.ersonen bestellt. Für die 
Angelegenheiten der Blinden ,ist der erste Beisitzer 
unter B-edachtnahme auf die Vorschläge der Inter­
essenvertretung di,eses Personenkrei·s,es zu be­
sceHen. Zur Ausübung des Vorschlagsrechtes sind 
nur die jweils ,im Jjnvalidenfürsor~ebeirat (Bun­
desgesetz vom 3. Juli 1946, BOB!. Nr. 144) ver­
tretenen Organisati:onen berufen. Haben mehrere 
Organisa·tionen in diesem Beirat Sitz und Stimme, 
so ;i~t für die Auf teilung des Vorschlags.recht.es 
das zwischen :ihnen enielte übereinkommen maß­
gebend. Kommt keine solche Ver,einbarung zu­
stande, so entscheidet der Bundesminis'üer für 
soziale Verwaltung über die Auf.ueilung des Vor­
schlagsrechtes unter entsprech,ender Berücksichti­
gung des zul,etzt nach § 4 Abs. 2 des ,Bundes­
gesetzes BGBI. N r. 144/1946 durchgefühI1ten Er­
miulungsverfahrens. 

(3) Die zwe~ten Beisitzer werden unter Bedach,t­
na-hme auf di.e Vorschläge der sonstigen dem In­
validenfürsorgebeirat angehörenden Interessen­
v,erüretung,en vom Bundesminisoer für soziale 
Verwaltung auf die Dauer von drei Jahr.en be­
stellt. Zu den einzelnen V,erhandhll1gender 
Schiedskommission h<lit der Vorsitzende einen 
zweiten B'eis·itzer beizuziehen, der von der Inter­
essenvertretung namhaft g,emacht wurde, die der 
Berufszugehörigkeit des Versorgungswerbers ent­
spricht. 

(4) Für jeden Beisitzer ist ein Stellvel'treter zu 
beSlJellen. Die Best:ellungeiner Person zum Bei­
sitz-er (Stellvertreter) mehrerer oder aller Senate 
der Schiedskommission i&t zulässig. 

§ 78. Der Vorsitzende, die Beisitzer undd~e 
Stellvertreter sind von ihrer Funktion zu ent­
heben, wenn sie aus wichti~en Gründen darum 
ansuchen. Die EnlJhebung, 1st ferner auszuspre­
chen, wenn eine der für ihre BestellUJl1g -erforder­
lichen Voraussetzung,en nicht mehr gegeben ist 
oder wenn' sie die Pflichten ihres Amtes dauernd 
v,ernachlässigen. über die Enthebung entscheidet 
der Bundesminister für .soziale Verwaltung. 

§ 79. Der Vorsitzende, die Seis'rtzer und die 
Stellvertreuer sind vom Bundesminister für 
soziale Verwahung oder einem von diesem hiezu 
ermächtiguen Beamten durch Gelöbnis zur ge­
wis&enhaften Ausübung ihrer Funktion und zur 
V:erschwieg,enheit über dü,e ihnen :Dn Ausübung 

ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Umstände zu 
v,erpflichten. Bei Wiederbestellung genügt der 
Hinweis auf das bereits gelei~tete Gelöbnis. 

§ 80. Dem Vorsitzenden, den Beisitzern -und 
den Stellvertroetlern gebührt der Ersatz der not­
wendigen Rei~ekos'ten und ,eine Vergütung ihrer 
Mühewaltung. Das Ausmaß der Vergütung wird 
durch Verordnung, des Bundesmiruisters für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mrt dem 
Bundesminister für Finanzen festgesetzt. 

§ 81. (1) Sind zwei oder mehr Sena-te g.ebildet 
worden (§ 76 Abs. 3), 50 v,erteiltder VO'rsitZJende 
der SchiedskommissiOtn d~e Geschäfte auf die 
einzelnen Senate nach den Anfangsbuchi>taben des 
Zunamens der Beschädigten (Verstorbenen, Ver­
mißten) tunlichst gleichmäßig. 

(2) Di,e Geschäftseinteilung der Senate der 
Schiedskommission ist unter Anführung der 
Namen der Senatsmitglieder und ih1"er Stellver­
treter ,in den Amtlichen Nachrichten des Bundes­
ministeriums für .soziale Verw<lltung kundzu­
machen." 

30. Der Abs. 2 des § 82 ha't zu laulien: 

,,(2) Besch'eide der Landesinvalidenämter und 
der Schiedskommission, die den materiellrecht­
lichen Boestimmungen dieses Bundes~esetzes wider­
sprech,en, leiden an einem mit Nich1tigkert be­
drohten Fehler." 

31. Der Albs. 1 des Abschnittes VII der Anlage 
zu §,§ 15 und 16 HVG hat zu lauten: 

,,(1) Als mona;tliche Pauschbeträge für außer­
gewöhnLichen Kleider- und Wäschev·erbrauch sind 
auf Antrag zu leisten: 

1. einsei,tig Ober- oder Unterarm- oder Hand­
amputioe1"ten,einse~tig Ober- oder Un'Oerschenkel­
oder Fußamput~e1"ten, ,einseitig oder beidsettig 
Fußstumpfamputierten mit Apparatausrüstung, 
Tifägern von Stützapparaten (ausg'enommen Leib­
bandagen), Beschädigten, die dauernd auf den 
Gebrauch von zwei Krücken oder zwei Stock­
stütZen an&ewi-esen sind, Benützern von Selbst­
fahrwagen, Beschädigten mit absondernden Haut­
erkrankungen oder Fisteleiterungen gering'er 
Ausdehnung, 75 S; 

2. doppelt Am}>ucierten (Oberarm, Unverarm, 
Hand, Ob el1Schemel, Unterschenkel, Fuß), Be­
schädigten mi,t ausgedehnuen, stark absondernden 
Ha utlerkrankungen, oder Fisteleiterungen, mit 
Kunstaf!terbandagen, mit Urinfängern oder mit 
Aherschließbandagen, Hirng,eschädigten mit oere­
bralen Krampfanfällen, sofern gie hiefür ·eine Be­
schädigten1"ente nach einer Minderung der Er­
werbsfähigkeit -von mindestens 50 v. H. beZliehen, 
150 S; 
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3. dreifach oder vierfach Amputiel'ten (Ober­
arm, Unrterarm, Hand, Oberschenkel, Untlersmen­
kel, Fuß), Empfäingern :einer Pflegezulage oder 
.Bl<indenzulage minde~tens der Stufe III, Quer~ 
schnitltsgelähm'ten m~t Blasen- und Mastdarm­
lähmung, Hirngeschädigten mit cerehralen 
Krampfanfäl1en, sofern sie hiefür eine B,eschäcLig­
Ilenrente nach einer Minderung der Erw,erbsfählg~ 
keit VOn mindestens 70 v. H. beziehen, 250 S. 

4. Treflen mehrer,e der un1:er Z. 1 bis 3 ange­
führten Voraussetzung,en zu, .sind die Pausch­
beträge' fü·r außergewöhn:lichen Kleider- und 
Wäscheverbrauch nebeneinander zu gewähren. 

5. An di,e Stelle der ,in den Z. 1 his 3 ang.eführ­
ten Beträge 'tl'ellen roi,t Wil'kung vom 1. Jänner 
1976 und ,inder Folge vom 1. Jänner ,eines jeden 
Jahres die unller Bedachtnahme auf § 46 b ver-
vielfachten B,etlräge." . 

Artikel II 

(1) Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erforderliche Neubemessungder Vlersorgungslei­
stungen hat VOn Amts wegen zu .erfolgen. Wer­
den Anträge auf Zuerroennung von Versorgungs­
leistungen wegen eines bei einem Ausgang auf 
dem Hin- oder Rückweg zwischen der Wohnung 
und dem Ort ,der milrtärischen Dienstleistung 
eingetretlenen schädigenden Er,eignisses oder auf 
Zuerkennung einer Witwenbeihilfe his zum 
30. Juni 1976 'eingebr.acht, so ist die beantl"agtle 
Ver,sorgungsleistung vom Zeitpunkt des Zutlref­
fens der Voraussetzungen, frühestens vom 1. Jän­
ner 1976 an, zuzuerkennen. 

. (2) In allen ,Fällen, in denen hisher ma:ngels 
Zugehörigkeit zum Personenkreisdes § 1 Abs. 1 
des Heeresversorgungsg,esetzes, BGBl. Nr. 27/ 
1964, Versorgungs,leis'tungen im Härteausgleich 
bewilligt worden sind, ist von Amts wegen zu 
prüfen, ob auf Grund der geänderten Bestim­
mungen uber die V,ersorgungshe1"echcigung dn 
Versorgungsanspruch nach diesem Bundesgesetz 
gegeben ist. Im FalLe der Anerkennung des Ver­
sorgungsanspruches sind die im Härlleausgleich 
bewilligten Leistungen auf d1e gebührenden Ver­
sorgungsleistungen anzu1"echnen. 

(3) W.enn auf Grund von Bestimmungen des 
Art. I der Versorgungs bezug zu mindern oder 
einzustellen wär,e, list der Unterschiedslbetrag als 
Ausgleich zu belassen. Die~er Ausgleich ~t bei 
künfltigen Erhöhungen des Versorgungs bezuges 
entsprechend zu mindern. Dies giLt jedoch nicht 
für den Bezug einer Schwerstbeschädigtenzulage, 

Pflegezulag,e, Blindenzulage, Führhundzulage 
(B.eihilfe), Hilf1osenzulage, eines Zuschusses' zu 
den Kosten für Diätverpflegung und ,eines Klei­
d-er- und Wäschepauschales. Tri,tl eine Änderung 
in der Sach- oder Rech·tslage ein, die die Minde­
rung oder ,Eins't:ellung j,ener Versorgungsleistung, 
an deren Stelle der Ausgleich gewährt wurde, zur 
Folge hätte, ist der Ausgleich unter Bedamtnahme 
auf die Bestimmung des § 56 des Heeresversor­
gungsgesetzes entsprechend zu mindern oder ·ein­
zustJellen. 

(4) Die am 1. Jänn,er 1976 anhängigen Beru­
fungsverfahren sind von der beim:Bund-esminis1;e­
rium für soziale Verw:l!1tung ,errichteten SdUeds­
kommisSlion nach den Bestimmungen des Art. I 
Z. 28, 29. und 30 dreses Bundesge~etzes fortzu­
setZJen. 

(5) Zu Berichtigungen von Besch·eiden sowie 
Zur Abänderung oder ß.ehebung 1"echts~räftiger 
Bescheide, die von den bei den Landesinvaliden­
ämt:ern ,errichteten Schiedskommissionen erlassen 
worden s'ind, ferner Zur Entschei'dung über die 
Wiederaufnahme eines durch Besmeideiner bei 
einem LalfldesinvaLic1enamt ,errichteten Schieds­
kommission abgeschlos,senen Verfahl'ens und zur 
Entscheidung über die Wiedereins,etzung ffi den 
vorigen Stand ist, sofern die versäumte Hand­
lung bei einer bei einem Landeslnvalidenamt er­
l"ichteten Schiedskommission vorzunehmen waJr 
oder VOn die~er angeol"dnet wurde,aJb 1. Jänner 
1976 die beim Bundesmin.i.sterium für soziale 
V,erwa1tung eI1richtete Sch:i,edskommission beru­
fen. 

Artikel III 

(1) Die ,Z. 19 des Art. I ·tritlt rückwirkend mit 
1. Jänner 1975, alle übnigen ,ß,es,timmungen rueSies 
Bundesgesetzes treten mit 1. Jänner 1976 in 
Kraft. 

(2) Die B'estimmungen des Heeresversorgungs­
gesetzes sind auch ,dann anzuwenden, wenn das 
schädigende Ereignis bei einem Ausgang (Stand­
ortv,erlaß) auf dem Hin- oder Rückweg zwischen 
der Wohnung und ·dem OI1t der militärischen 
Düenstleistung vordem 1. Jänner 1976einge­
tr,eten ist. 

(3) M~t der Vollziehung dieses Bundesge~etzes 
ist der Bundesminister für soziale Verwa:Lmng, 
hinsichtlich des Art. I Z. 29 (§ 80) im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für F~nanzen, be­
Ilraut. 

3 
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Erläuterungen 

Das Heeresversorgungsgesetz (HVG) sieht 
neben der Gewährung von Renten, deren Aus­
maß sich entsprechend der Regelung in der gesetz­
lichen Unfallversicherung nach dem Arbeitsein­
kommen des Beschädigten richtet, Leistungen in 
Höhe der Rentensätze nach dem Kriegsopfer­
versorgungsgesetz (KOVG) 1957 vor. 

Mit dem gleichzeitig vorgelegten Entwurf einer 
Novelle zum KOVG werden nunmehr Verbes­
serungen der Kriegsopferversorgung in mehreren 
Etappen, beginnend mit 1. Jänner 1976, in Aus­
sicht genommen. Neben der Erhöhung der Be­
schädigten- und Witwengrundrenten sind Lei­
stungsverbesserungen im Bereiche der Frauen­
und Kinderzulagen, der Schwerstbeschädigtenzu­
lagen, ,des Kleider- und Wäschepauschales, eine 
Vel'doppelung des Betrages der Hilflosenzulage 
für Blinde sowie eine Erhöhung der Rente für 
jene Eltern, die über kein Einkommen verfügen, 
vorgesehen. Um die Beschädigten und Hinter­
bliebenen nach dem HVG nicht schlechter zu stel­
len, ist es erforderlich,. die maßgebenden Bestim­
mungen des HVG den in Aussicht genommenen 
Regelungen des KOVG anzupassen, soweit die 
Angleichung der Leistungen nicht durch die im 
HVG enthaltenen Verweisungen auf das KOVG 
automatisch erfolgt (v gI. § 23 Abs. 5, § 41 Abs. 2, 
§ 42 Abs. 2r Weiters enthält der vorliegende 
Gesetzentwurf neben eWigen redaktionellen 
Anderungen die Einbeziehung bestimmter Weg­
unfälle während des Ausganges in den versor­
gungsrechtlichen Schutz des HVG, eine Neuord­
nung der Organisation der Berufungsinstanz so­
wie eine Neufassung der Bestimmungen betref­
fend die Bewertung von Einkommen aus Land­
und Forstwirtschaft. 

Die im Rahmen des Begutachtungsverfahrens 
eingelangten Stellungnahmen befaßten sich - von 
textlichen Klarstellungen abgesehen - im wesent­
lichen mit der beabsichtigten Einbeziehung der 
Wegunfälle sowie der Zusammenfassung der 
Rechtsmittelinstanzen beim Bundesministerium 
für soziale Verwaltung (vgI. die diesbezüglichen 
Ausführungen zu Z. 1, 28, 29 und 30). Sie haben 
bei der überarbeitung des vorliegenden Entwur­
fes weitgehend BerücksiChtigung gefunden. 

Die Novelle soll - abgesehen von der Z. 19 
des Art. I-am 1. Jänner 1976 in Kraft treten. 
Sie wird nur einen geringfügigen finanziellen 
Mehraufwand bedingen und keine Vermehrung 
des Personals erfordern. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes 
zu bemerken: 

Zu Art. I Z. 1 (§ 1 Abs. 1): 

Nach der derzeit geltenden Fassung des § 1 
Abs. 1 HVG begründen Unfälle,. die sich auf dem 
Weg zum zivilen Wohnsitz oder zur früheren 
Arbeitsstelle oder auf dem Rückweg ereignen, 
nur dann einen Versorgungs an spruch nach dem 
HVG, wenn sie sich im Rahmen einer Dienst­
freistellung ereignen. Diese Regelung hat mit­
unter zu Härten geführt, weil die Gewährung 
von _ DienstfreisteIlungen grundsätzlich nur in 
dringenden Fällen wie Todesfällen, schweren Er­
krankungen naher Angehöriger, Hochzeiten und 
sonstigen Familienereignissen, sowie zur Regelung 
unaufschiebbarer wirtschaftlicher Angelegenhei­
ten in Betracht kommt (vgI. § 22 der Verordnung 
vom 2. Juni 1970, BGBl. Nr. 193, womit die 
Allgemeinen Dienstvorschriften für das Bundes­
heer erlassen werden). Durch die Zur Begutach­
tung versendete Neufassung des § 1 Abs. 1 sollten 
deshalb auch wegen solcher Wegunfälle Ansprüche 
auf Versorgung nach dem HVG eröffnet werden, 
die sich im Rahmen des Ausganges auf der Hin­
oder Rückfahrt zwischen der Wohnung oder 
Arbeitsstätte und dem Ort der militärischen 
Dienstleistung ereignen, sofern hiefür eine Fahrt­
kostenvergütung gemäß § 7 a Abs. 3 lit. c des 
Heeresgebührengesetzes, BGBI. Nr. 152/1956, zu­
steht. 

Die Erweiterung des versorgungsrechtlichen 
Schutzes wurde von einer Reihe der im Rahmen 
des Begutachtungsverfahrens befaßten Stellen be­
grüßt. Es wurde jedoch auch darauf hingewie­
sen, daß durch die Einschränkung des versor­
gungsrechtlimen Schutzes auf Wege, für die eine 
Fahrtkostenvergütung gemäß § 7 a Abs. 3 des 
Heeresgebührengesetzes zusteht, die aufgezeigten 
Härten weitgehend bestehen bleiben würden. So 
wäre beispielsweise bei Unfällen auf dem Weg 
zwischen der Wohnung und dem Ort der militä-
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rischen Dienstleistung im Regelfall dann kein 
versorgungsrechtlicher Anspruch gegeben, wenn 
der Wehrpflichtige in dem Monat, in dem sich 
der Unfall ereignet hat" die Fahrtkostenvergü­
tung gemäß § 7 a Abs. 3 lit. c des Heeresgebüh­
rengesetzes bereits in Anspruch genommen hat. 
Außerdem< nehmen viele Wehrpflichtige diese 
Vergütung nicht in Anspruch bzw. können von 
der Möglichkeit der Vergütung überhaupt kei­
nen Gebrauch machen, weil sie keine Massen­
beförderungsmittel, sondern ihre Privatfahrzeuge 
benützen bzw. auf der Strecke zwischen der 
Wohnung und dem Ort der militärischen Dienst­
leistung kein Massenbeförderungsmittel verkehrt. 
Die vorliegende Fassung des § < 1 Abs. 1 sieht 
daher entsprechend den Anregungen im Begut­
achtungsverfahren die Ausdehnung des versor­
gungsrechtlichen Schutzes auf alle Unfälle vor, 
die sich bei einem Ausgang auf dem Hin- oder 
Rückweg zwischen der Wohnung und dem Ort 
der militärischen Dienstleistung ereignen. 

Ferner wird durch die vorliegende Fassung 
des § 1 Abs. 1 klargestellt, daß Unfälle, die sich 
im Falle der Übergabe von Bekleidungs-< und 
Ausrüstungsgegenständen auf dem Wege zur mili­
tärischen Dienststelle oder auf dem Heimwege 
ereignen, ebenfalls unter versorgungsrechtlichem 
Schutz stehen. . 

Zu Art. I Z. 2 (§ 3 Abs. 1): 

Durch die vorgeschlagene Änderung soll die 
angeführte Bestimmung in Form der Spezialan­
passung an die Terminologie des am 1. Jänner 
1975 in Kraft tret<enden Strafgesetzbuches ange­
glichen werden. 

Zu Art,I Z. 3 (§ 12 Abs. 4): 

Das Taggeld ist derzeit mit 5 S festgesetzt. Es 
soll nunmehr dem in der gesetzlichen Unfallver­
sicherung (§ 195 Abs. 3 ASVG) vorgesehenen 
Betrag angeglichen< werden, 

Zu Art. I Z. 4 und 5 (§ 19 Abs. 1 und 3): 

Die Neufassung dieser Bestimmungen erfolgte 
lediglich zum Zwecke der Angleichung der Zitie­
rungen an die derzeitige Rechtslage. 

Zu Art. I Z. 6 (§ 24 Abs. 2): 

Durch die Ergänzung des § 24 Abs. 2 wird 
einer Empfehlung des Rechnungshofes entspro­
chen. Die vorgeschlagene Regelung folgt der be­
reits bisher geübten Praxis. 

Zu Art. I Z. 7 (§ 24 Abs. 6): 

An die Stelle des Einkommensteuergesetzes 
1967 ist mit Wirkung vom 1. Jänner 1973 das 
Einkommensteuergesetz 19'72 getreten. Die vor­
liegende Bestimmung soll nunmehr der neuen 
Rechtslage angepaßt werden. Neben Anderungen 

in der Zitierung hat die Anrechnung gemäß lit. b 
zu entfallen, weil im Einkommensteuergesetz 
1972 zufolge der Einführung der Individualbe­
steuerung Absetzbeträge für die mittätige Ehe­
gattin nicht mehr vorgesehen sind. 

Zu Art. I Z. 8 und 23 (§ 24 d, § 46 b Abs. 8): 

Abweichend von der derzeitigen Regelung soll 
ein Bescheid künftighin nur ,innerhaLb einer Frist 
von zwei Monaten nach erfolgter Aufwertung 
(§ 24 d) oder Anpassung (§ 46 b Abs. 8) begehrt 
werden können. Die Befristung< erscheint im 
Interesse der Verwaltungsvereinfachung geboten. 
Eine gleichartige Bestimmung enthält auch § 86 
Abs.2 KOVG. 

Zu Art. I Z. 9 (§ 25 Ahs. 1, 3, 4 und 6): 

Durch die Neufassung des zweiten Satzes des 
Abs. 1 soll der Katalog ,der nicht anrechenbaren 
Leistungen der geltenden Rechtslage angepaßt 
werden. So sind bereits mit dem Inkrafttreten 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGB1. 
N r. 367, am 1. Jänner 1968 die Kinderbeihilfen 
einschließlich der Ergänzungsbeträge und die 
Mütterbeihilfen weggefallen und durch eine ein­
heitliche Familienbeihilfe ersetzt worden. Die 
nunmehr ausdrücklich angeführten Steigerungs­
beträge (§ 4 Gehaltsgesetz) und Familienzuschläge 
(§ 20 Arbeitslosenversicherungsgesetz) für Kinder 
waren bereits bisher von der Anrechnung aus­
genommen. In meritorismer Hinsicht soll durch 
diese textliche Anpassung keine Anderung ein­
treten. 

Die Bestimmungen über die Bewertung des 
Einkommens aus Land- und Forstwirtschaft für 
die Zwecke der Heeresversorgung, die den dies­
bezüglimen Bestimmungen des KOVG nachgebil,.. 
det sind, sollen entsprechend der in Aussicht 
genommenen Neufassung des § 13 Abs. 4, 5 und 7 
KOVG abgeändert werden. Die Berechnung des 
Einkommens aus gepachteten und verpachteten 
Liegenschaften stößt im Bereiche der Kriegs­
opferversorgung insofern auf Schwierigkeiten, als 
für die Beurteilung der Angemessenheit des 
Pachtzinses meist objektive Kriterien fehlen. Die 
bei den meisten Schiedskommissionen eingeführte 
Praxis, als Richtlinie die nach § 13 Abs. 5 KOVG 
ermittelten Werte heranzuziehen, hat der Ver­
waltungsgerichtshof zwar grundsätzlich bejaht 
(vg1. Erk. vom 12. Feber 1971, Z1. 1370/70, und 
vom 29. Oktober 1971, Z1. 1887/70), mit späte­
ren Erkenntnissen (vg1. z. B. Erk. vom 18. Sep­
tember 1972, Z1. 146/71, und vom 29. Jänner 
1973, Z1. 1472/72) die diesbezüglichen Entschei­
dungen der Schiedskommissionen wegen Verfah­
rensmängel jedoch aufgehoben. Da die Angemes­
senheit des Pachtzinses zumeist auch in einem 
umfangreichen Ermittlungsverfahren nicht veri­
fizierbar ist, empfiehlt es sich, bei der Bewer~ 
tung des Pachterlöses ebenfalls einen Pauschal-
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betrag der Einkommensberechnung zugrunde zu 
legen. Es ist daher beabsichtigt, den Pachtzins 
in der Höhe der Berechnung des Einkommens 
zugrunde zu legen, die dem auf der GrundIage· 
.der Einheitswertanteile gemäß § 13 Abs. 5 KOVG 
.(§ 25 Abs. 4 HVG) berechneten Einkommen ent­
spricht. Diese Regelung solI nicht nur bei Teil­
pachtungen und Teilverpachtungen, sondern auch 
bei gänzlicher Pachtung eines. land- oder forst­
wirtschaftlichen Betriebes gelten. Dadurch soll 
-auch eine möglichst gleiche Bewertung gegenüber 
der nach § 13 Abs. 5 KOVG (§ 25 Abs. 4 HVG) 
zu beurteilenden gänzIichen Verpachtung erreicht 
werden. . 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in mehreren 
Erkenntnissen (vgI. z. B. Erk. vom 10. März 
1972, Z1. 2179/70, und vom 29. Jänner 1973, 
21. 1472/72) der Rechtsansicht Ausdruck verlie· 
hen, daß der Begriff im § 13 Abs. 5 KOVG "ver­
:tragliche übergabe" nur einschränkend verstan­
den werden könne. Für. die gänzliche Verpach­
tung des land- und forstwirtschaftlichen Betrie­
bes - bei Teilverpachtung findet § 13 Abs. 4 
KOVG (§ 25 Abs. 3 HVG) Anwendung - sowie 
die Schenkung von Grundstücken böte diese Be­
stimmung keine Anwendungsmöglichkeit. Durch 
die neue Fassung solI neben der übergabe gegen 
ein Ausgedinge möglichst jede Form der Eigen­
tumsübertragung, aber auch lediglich die über­
lassung .des Rechtes auf Bewirtschaftung erfaßt 
wer:den. Es ist naheliegend, daß bei der Paus dia­
:Iicrung bestimmter Arten von Einkünften (hier 
:land- und forstwirtschaftlicher Einkünfte) mög­
lichst alle solchen Einkunftsquellen zugrunde lie­
genden Rechtsverhältnisse erfaßt werden sollen. 
Eine Ausnahme soll l~diglich für Kaufverträge 
gemacht werden, weil man beim Verkauf im 
allgemeinen keine laufenden Gegenleistungen er­
.hält. Die vergleichbare Regelung im § 292 Abs. 5 
und 8 ASVG hat sich zweifellos bewährt. 

Durch die in Aussicht genommene Regelung 
wird einer Anregung des Verwaltungsgerichts­
hofes Rechnung getragen (vg1. Bericht des Ver­

. waltungsgerichtshofes über seine Tätigkeit im 
Jahre 1972, Z1. 1/13-Pr/73). 

Bei der Beurteilung von Pachtverhältnissen 
wurde vom Kriterium .der Bewirtschaftung durch 
den Versorgungsberechtigten ausgegangen. Daher 
Jst für die Bewertung des Einkommens bei Teil­
",-erpachtung, Zupachtung und der Pachtung des 
gesamten land- und forstwirtschaftlichen Betrie­
bes § 13 Abs. 4 KOVG (§ 25 Abs. 3 HVG), für 
die Verpachtung des gesamten land- und forst­
wirtschaftlichen Betriebes jedoch § 13 Abs. 5 
KOVG (§ 25 Abs. 4 HVG) heranzuziehen. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Stel­
lungnahme ausdrücklich darauf hingewiesen, daß 
nunmehr seinen Anregungen Rechnung getragen 
werde. Ferner empfiehlt er, in die Neuregelung 
des § 13 Abs. 5 KOVG (§ 25 Abs. 4 HVG) aus-

drücklich auch ·die Schenkung eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes aufzunehmen; da 
Zweifel bestehen könnten, ob durch den derzei­
tigen Wortlaut auch ,unentgeltliche Rechtsge­
schäfte erfaßt würden . 

Im Begutachtungsverfahren wurde von ver­
schiedenen Stellen eingewell'det, daß die vorge­
sehene Regelung in vielen Fällen eine Verschlech­
terung gegenüber der bisherigen Bewertung zur 
Folge haben würde. Dem ist entgegenzuhalt~I?' 
daß die vorgesehenen Knderungen der derzeItI­
gen Praxis bei den meisten Landesinvalidenäm­
tern und Schiedskorrimissionen entsprechen. 

Im Hinblick auf die Pauschalierung des Pacht­
zinses sind im Abs. 6 die Worte "im vereinbar­
ten Pachtzins" überflüssig geworden. 

Zu Art. I Z. 10 (§ 25 Abs. 9): 

Der Rechnungshof hat in seinen Prüfungsbe­
richten für den Bereich ,der Kriegsopferversor­
gung wiederholt eine gesetzliche Regelung der 
Einkommensberechnung für Einkünfte verlangt, 
die in ausländischer Währung erzielt werden. Die­
ser Forderung soll nunmehr durch eine Ergän­
zung des § 13 KOVG Rechnung getragen w.erden. 
Da die Bestimmungen des HVG übe~ dIe Be­
rechnung des Einkommens den diesbezüglichen 
Bestimmungen in der Kriegsopferversorgung 
nachgebildet sind (vg1. § 13 KOVG), wäre der 
§ 25 HVG ebenfalls entsprechend zu ergänzen. 

Zu Art. I Z. 11 (§ 26 Abs. 1): 

Nach der in Aussicht genommenen Neufassung 
der §§ 16 und 17 KOVG soll künftighin der 
Betrag der Frauen- und Kinderzulage nicht mehr 
in jedem Fall gleich. hoch sein. Da die Familien­
zuschläge gemäß § 26 Abs. 1 mindestens in Höhe 
der jeweiligen Kinderzulage nach § 16 KOVG 
gebühren, muß die Bestimmung des § 26 Abs. 1 
angepaßt werden. 

Zu Art. I Z. 12 und 13 (§ 26 a Abs. 4 und 5): 

. Durch die Erhöhung der Schwerstbeschädigten­
zulage soll entsprechend der für den Bereich der 
Kriegsopferversorgung in Aussicht genommenen 
Regelung die Versorgung jener erwerbsunfähigen 
Beschädigten, die mit mehreren Dienstbeschädi­
gungsleiden behaftet sind, verbessert werde~. ~s 
ist beabsichtigt, die Höhe der Zulage künfughm 
nicht in Beträgen, sondern in Hundertsätzen 
der Grundrente eines erwerbsunfähigen 
Schwerbeschädigten nach dem KOVG auszudrük­
ken. Schließlich soll für besonders schwere Lei­
denszustände, die einen Anspruch auf die er­
höhte Pflege- oder BlindenzuIage der Stufe V 
begründen, eine weitere Stufe der, Zulage einge­
führt werden. Die Neubemessung hat von Amts 
wegen zu erfolgen. 
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Zu Art. I Z. 14, 15 und 22 (§. 27 a Abs. 2 und vorliegenden Novelle vor, daß die Neufassung 
§ 46 a Ahs. 2): . des § 40 Abs. 1 gleichfalls mit diesem Zeitpunkt 

Die Hilflosenzulage für Blinde soll entspre­
chend der' für den Bereich der Kriegsopferver­
sorgung in Aussicht genommenen Regelung auf 
das doppelte Ausmaß 'des jeweiligen Mindestbe­
trages des Hilflosenzuschusses nach ,dem ASVG 
erhöht werden. Da'durch soll eine Angleichung 
an die Sätze der Blindenbeihilfe der Bundesländer 
erreicht werden. 

Bemerkt wird, daß es sich hier um Personen 
handelt, die aus einer Ursache erblindet sind, 
die mit dem Wehrdienst in keinem Zusammen­
hang steht. Für eine wehrdienstbedingte Blind­
heit enthält ,der Beschädigte eine Pflegezulage 
nach der Stufe III. 

Zu Art. I Z. 16 (§ 31 Ahs. 1): 

Ein allfälliger Anspruch auf Pflege(Blinden)­
zulage soll bei der Berechnung der Gebüht:nisse 
für das Sterbevierteljahr künftighin nicht mehr 
auf eine solche der Stufe I beschränkt sein. 

Zu Art. I Z. 17 und 18 (§ 33 Ahs. 2 und § 35): 

Die Witwengrundrente gemäß § 35 Abs. 2 
lit. a KOVG soll nach der in Aussicht genomme­
nen Novellierung des KOVG in Höhe der einem 
Beschädigten mit einer MdE von 50 v. H. zu­
stehenden Grundrente festgesetzt werden. Ferner 
sollen die Witwengrundrenten nach § 35 Abs. 2 
lit. b, c und d KOVG in einer Gruppe zusammen­
gefaßt und im Ausmaß von 70 v. H. der Witwen­
grundrente nach § 35 Abs. 2 lit. a KOVG gelei­
stet werden. Die Neufassung der angeführten 
Bestimmungen des KOVG macht es erforderlid:, 
die Bestimmungen des § 33 Abs. 2 und des § 35 
HVG, die auf die angeführten Regelungen des 
KOVG verweisen bzw. diesen nachgebildet sind, 
entsprechend anzupassen, 

Zu Art. I Z. 19 (§ 40 Abs. 1): 

Nach dem Bundesgesetz vom 6. März 1974, 
BGBl. Nr. 187, mit dem Bestimmungen über 
den Zivildienst erlassen werden (Zivildienstge­
setz), ist Wehrpflichtigen ab 1. Jänner 1975 die 
Möglichkeit eingeräumt, unter bestimmten Vor­
aussetzungen an Stelle des Präsenzdienstes Zivil­
dienst zu leisten. Um Zivildienstpflichtige gegen­
über Präsenzdienern nicht schlechter zu stellen, 
sollen die Waisenrente und die Familienzuschläge 
für Kinder von Schwerbeschädigten - vgl. § 26 
Abs. 3 -. auch dann grundsätzlich über das 
vollendete 26. Lebensjahr hinaus zustehen, wenn 
vor dem ordnungsmäßigen Abschluß der Aus­
bildung Zivildienst geleistet wird. Ferner' wurde 
diese Bestimmung dem Wortlaut des § 252 Abs. 2 
Z. 1 und 2 ASVG in der Fassung der 29. Novelle 
artgepaßt. Da das Zivildienstgesetz am 1. Jänner 
1975 in Kraft tritt, sieht Art. III Abs. 1 der 

wirksam wird. 

Zu Art. I Z. 20 und 21 (§§ 44 und 45): 

Den Beziehern von Elternrenten gemäß § 46 
KOVG, die über kein Einkommen verfügen,. 
soll nach der in Aussicht genommenen Novellie­
rung des KOVG eine Elternrente in Höhe des 
maßgebenden Richtsatzes für Ausgleichszulagen 
nach dem ASVG gewährleistet wer,den. Die Neu­
fassung der angeführten Bestimmung des KOVG 
macht es erforderlich, die Bestimmungen des § 44 
Abs. 2 und des § 45, die auf die angeführte Rege­
lung verweisen, entsprechend anzupassen. 

Zu Art. I Z. 23 (§ 46 b Abs. 2, 4, 7 und 8): 

Mit Rücksicht auf die im Gesetzentwurf ent­
haltenen neuen Rentenbeträge müssen die Be­
stimmungen iiberdie alljährliche Rentenanpas­
sung neu gefaßt werden. Hinsichtlich der Neu­
fassung des Abs. 8 vergleiche die Ausführungen 
zu Art. I Z. 8. 

Zu Art. I Z. 24 (§ 56 Abs. 3 Z. 4): 

. Die Neubemessung einer Versorgungsleistung 
wird grundsätzlich mit dem auf die maßgebende 
Veränderung folgenden Monat wirksam. Hievon 
sind u. a. jene Änderungen ausgenommen, die auf 
Grund der alljährlichen Pensions- und Renten­
anpassung erforderlich werden. Solche Änderun­
gen werden bereits mit dem Monat wirksam, 
in dem sie eingetreten sind. Um eine möglichst 
gleiche Behandlung aller Einkommensbezieher zu 
erreichen, sollen künftighin entsprechend der für 
den Bereich ,der Kriegsopferversor~ung in Aus­
sicht genommenen Regelung 'auch sonstige ge­
setzliche .i\rrderungen im Leistungsrecht in diese 
Ausnahmeregelung einbezogen werden. 

Zu Art. I Z. 25 (§ 60 Ahs. 3): 

Die Abtretung von Versorgungsgebühren soll' 
künftighin entsprechend. der für den Bereich der 
Kriegsopferversorgung in Aussicht genommenen 
Änderung ohne eine zeitliche Begrenzung mög­
lich sein. Außerdem soll im Sinne der Verwal­
tungsvereinfachung die Zustimmung konkludent: 
erteilt werden können, wenn das Landesinvali­
denamt binnen drei Monaten nicht abschlägig 
entscheidet und dem Abtretungsbegehren inner~ 
halb dieses Zeitraumes entspricht. 

Zu Art. I Z. 26 (§ 67 Abs. 2 und 4): 

Nach der derzeitigen Rechtslage kann die Ge­
währung von Versorgungsleistungen nur dann 
zur Gänze oder teilweise versagt werden, wenn 
sich der Versorgungsberechtigte einem vom Lan­
desinvalidenamt eingeleiteten Rehabilitationsver­
fahren nach §§ 5 bis 20 HVG entzieht oder dieses. 
Verfahren gefährdet oder vereitelt. Die vorlie­
gende Fassung des Abs. 2 soll die Versagung 
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Von Versorgungsleistungen auch dann ermög­
lichen, wenn sich der Beschädigte einem anderen 
als. dem vom Landesinvalidenamt gemäß §§ 5 
bis 20 HVG eingeleiteten Rehabilitationsverfah­
ren entzieht oder ein solches vereitelt, weil den 
Versorgungsberechtigten nach dem HVG grund­
sätzlich auch andere Rehabilitationsmöglichkeiten, 
wie z. B. Förderungsmaßnahmen nach dem 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/ 
1968, zustehen. 

Zu Art. I Z. 27 (§ 71 Abs. 1): 

Durch ,die Aufhebung des letzten Satzes soll 
entsprechend einer Anregung des Rechnungshofes 
bewirkt werden; daß Änderungen in der Aus­
zahlungsart und der Wechsel der Kreditunter­
nehmung auf Antrag des Versorgungsberechtig­
ten jederzeit mit unmittelbarer Wirksamkeit 
durchgeführt werden können. Nach der gelten­
den Rechtslage sind solche Änderungen, voraus­
gesetzt, daß sie vom Versorgungsberechtigten bis 
längstens 1. November jeden Jahres begehrt wur­
den, zwar grundsätzlich erst mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner des folgenden Jahres möglich, doch 
ist es zufolge einer Vereinbarung mit den Kredit­
instituten bereits derzeit Praxis, derartige 1\nde­
rungen laufend Zu berücksichtigen. 

Zu Art. I Z. 28, 29, 30 (§§ 74, 76 bis 81 und 
§ 82 Abs. 2) und Art. 11 Abs. 4 und 5: 

Nach der derzeitigen Rechtslage entscheiden 
die bei den Landesinvalidenämtern errichteten 
Schiedskommissionen ebenso wie in ,der Kriegs­
opferversorgung in zweiter und letzter Instanz 
über die Anerkennung von Gesundheitsschädi­
gungen als Dienstbeschädigungen sowie über An­
sprüche auf Versorgungsleistungen. Für die Ange­
legenheiten der Heeresversorgung ist für jedes 
Bundesland ein Senat errichtet. Die Senate be­
stehen aus einem recht'skundigen Vorsitzenden 
sowie zwei Beisitzern. Die ersten Beisitzer wer­
den aus dem Kreise der nach dem KOVG Ver­
sorgungsberechtigten bestellt. In Angelegenheiten 
der Blinden hat ein auf Grund von Vorschlägen 
der Interessenvertretung dieses Personenkreises 
bestelltes Mitglied als erster Beisitzer an der. 
Entscheidung des Senates mitzuwirken. Die zwei­
ten Beisitzer. werden auf Grund von Vorschlägen 
folgender dem Invalidenfürsorgebeirat angehö­
renden Interessenvertretungen bestellt: 

4. Gesamtheit der gesetzlichen Interessenvertre­
tungen ,der Dienstnehmer in ,der Land- und 
Forstw.irtschaft. 

Zu den einzelnen Verhandlungen des Senates 
ist vom Vorsitzenden als zweiter Beisitzer der 
von jener Interessenvertretung namhaft Ge­
machte beizuziehen, der der Berufszugehörigkeit 
des Berufungswerbers entspricht. 

Für den Vorsitzenderi. sowie für jeden Bei­
sitzer ist ferner ein Stellvertreter zu bestellen. 

Entsprechend den geltenden Bestimmungen 
sind somit derzeit bei den neun für die Ange­
legenheiten nachdem Heeresversorgungsgesetz 
errichteten Senaten insgesamt 121 Personen als 
Vorsitzende, Beisitzer bzw. Stellvertreter bestellt. 

Die Zahl der im Bereiche der Heeresversor-­
gung eingebrachten Berufungen schwankte hin­
gegen in den letzten Jahren lediglich zwischen 
48 und 79. Daraus ergibt sich, daß die nach dem 
HVG errichteten Senate der Schiedskommissionen 
im Durchschnitt jährlich etwa sieben Fälle zu 
behandeln hatten. Bei den für die kleineren 
Bundesländer zuständigen Senaten war innerhalb 
eines Jahres mitunter gar kein oder nur ein Fall 
zu verhandeln. 

Diese Diskrepanz zwischen organisatorischem 
Aufwand (neun Senate mit insgesamt 121 Mitglie­
dern) und zu verhandelnden Berufungen hat nach 
den bisherigen Erfahrungen in vielen Fällen zu 
unvertretbaren Verzögerungen der Berufungs­
verfahren geführt. Dies vor allem deshalb, weil 
die Schiedskommissionsmitglieder, bedingt durch 
die geringe Zahl der zu behandelnden Fälle, mit 
den Bestimmungen des HVG mitunter zu wenig 
vertraut sind. Insbesondere im Bereiche der Ren­
t~nberechnung hat es sich darüber hinaus gezeigt, 
daß die Schiedskommissionen ohne Hilfe der 
ersten Instanz zumeist nicht in der Lage sind, 
dem Gesetz entsprechende Entscheidungen zu 
treffen. Damit wird aber ,die Einrichtung der 
Schiedskommission für den Bereich der:- Heeres­
versorgung der ihr zugedachten Funktion als 
überprüfende Instanz nicht gerecht. 

Die vorliegende Fassung der §§ 74 und 76 bis 
82 sieht' deshalb die Schaffung einer einzigen 
beim Bundesministerium für soziale Verwaltung 
zu errichtenden und für das gesamte Bundesge­
biet zuständigen Schiedskommission' vor. Bei der 
derzeitigen Zahl der Berufungen müßte lediglich 

1. österreichischer Arbeiterkammertag als ein Senat errichtet werden. Hiedurch wird dem 
Interessenvertretung der Dienstnehmer, 

2. Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
als Interessenvertretung der Dienstgeber, 

3. Gesamtheit der Landwirtschaftskammern -
Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts­
kammern österreichs - als Interessenver­
tretung der Dienstgeber in der Land- und 
Forstwirtschaft, 

Rechtsschutzbedürfnis der nach dem HVG zu 
versorgenden . Beschädigten . und Hinterbliebenen 
weitgehend Rechnung getragen; weü durch die 
intensivere Befassung der MitgIieder der Schieds­
kommission und der daraus resultierenden Ver­
tiefung_ der Kenntnisse im Bereiche· der HeereS­
versorgungzweifellos . eine raschere Abwicklung 
der Berufungsverfahren sowie eine echte über­
prüfung der erstinstanzlichen . Bescheide gewähr-
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leistet wird. Auch bringt die in Aussicht ge­
nommene Konzentration der Berufungsinstanzen 
in einer Schiedskommission eine Kostenersparnis, 
weil u. a. in einer Sitzung ,des Senates mehr Beru­
fungen als bisher behandelt werden können und 
umfangreiche organisatorische Vorkehrungen ent­
fielen. 

Die vorliegende Regelung folgt, abgesehen von 
der Zusammenfassung der zweiten Instanz in 
einer Schiedskommission und den dadurch be­
dingten Änderungen, im wesentlichen der gel­
tenden Rechtslage. Wie bereits bisher ist die 
Bestellung der Mitglieder der Schiedskommission 
durch den Bundesminister für soziale Verwal­
tung vorgesehen, wobei bezüglich der Beisitzer 
das Vorschlagsrecht der oben angeführten Inter­
,essenvertretungen bestehen bleiben soll: Die Be­
stellung des Vorsitzenden soll durch den Bundes­
minister für soziale Verwaltung ohne diesbezüg­
lichen Vorschlag erfolgen, weil die Einräumung 
eines z. B. den Landeshauptmännern gemeinsam 
zustehenden Vorschlagsrechtes ohne ein für den 
gegenständlichen Bereich relativ aufwendiges Ver­
fahren nicht realisierbar sein dürfte. 

Das Bundeskanzleramt hat in seiner Stellung­
nahme darauf hingewiesen, daß bei einer verfas­
sungskonformen Auslegung der Bestimmungen 
über das Vorschlagsrecht der Interessenvertretun­
gen im Lichte des Erkenntnisses des Verfassungs­
gerichtshofes vom 6. Dezember 1972, G 41/72, 
eine Bindung des Bundesministers für soziale 
Verwaltung an solche Vorschläge nicht angenom­
men werden kann. Ein solches Vorschlagsrecht 
gegenüber einem obersten Organ der Voll ziehung 
wäre - wenn es nicht von der Bundesverfas­
sung ausdrücklich vorgesehen ist - verfassungs­
widrig. Dem Vorschlag des Bundeskanzleramtes, 
die Unverbindlichkeit der Vorschläge der Inter­
essenvertretungen durch die Wendung: "unter 
Bedachtnahmeauf die Vorschläge" auch sprach­
lich zum Ausdruck ~u bringen, wurde Rechnung 
getragen. 

Zu ,§ 76 Abs. 3 des Entwurfes wurde vom 
Bundeskanzleramt festgestellt, daß in dieser Be­
stimmung auch ,die Rechtssatzform genannt wer­
den müßte, in der der Bundesminister für soziale 
Verwaltung die Anzahl der Senate der Schieds­
kommission bestimmt. Auch diese Anregung 
wurde berücksichtigt. 

Zu Art. I Z. 31. (Abschnitt VII der Anlage zu 
~§ 15 und 16 HVG): ' 

Das Kleider- urid Wäschepauschale, das derzeit 
nach Stufe 1 53 S, nadt Stufe 2 82 Sund nadt 

Stufe 3 108 S monatlidt beträgt, soll im Hinblick 
auf die Preissteigerungen auf 75 S, 150 S bzw. 
250 S erhöht werden. Diese Beträge sollen bereits 
mit 1. Jänner 1976 angepaßt werden. 

Zu Art. 11: 

Sämtliche Neubemessungen von Versorgungs­
leistungen nach Art. I bedürfen keines Antrages 
des Versorgungsberechtigten, sie sind von Amts 
wegen durchzuführen. 

Unfälle, die sidt während eines Ausganges auf 
dem Hin- oder Rückweg zwischen der Wohnung 
und dem Ort der militärischen Dienstleistung 
ereignet haben, hatten bisher für die Präsenz­
diener bzw. deren Hinterbliebene keine Versor­
gungsansprüche nach ,dem HVG begründet (vgl. 
die Ausführungen zu Art. I Z. 1). Da in derart 
gelagerten Fällen bei Vorliegen besonders schwe­
rer Schädigungen bzw. bei tödlichem Ausgang 
des Unfalles mitunter Versorgungsleistungen im 
Härteausgleich gemäß § 73 a HVG gewährt wur­
den, ist im Abs. 2 die amtswegige Prüfung ange­
ordnet, ob auf Grund der geänderten Bestim­
mungen über die Versorgungsberechtigung nun­
mehr ein Versorgungsanspruch gegeben ist. 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, daß es 
vereinzelt zu Rentenkürzungen kommt - z. B. 
infolge der Neubereehnung des Pachtzinses gemäß 
§ 25 Abs. 3 - sieht Abs. 3 die Gewährung eines 
Ausgleiches in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zum derzeitigen Renteribezug vor. Der Ausgleich 
ist bei künftigen Erhöhungen des Versorgungs­
bezuges im gleichen Ausmaß Zu kürzen. Bei der 
Erhöhung bestimmter Versorgungsleistungen, die 
wegen eines besonders schweren Leidenszustandes 
oder zur Abgeltung eines durch einen solchen 
Leidenszustand verursachten Mehraufwandes er­
bracht werden, soll keine Kürzung des Ausglei­
ches stattfinden. 

Zu Art. 111: 

Durch Abs. 2 wird ein Versorgungsanspruch 
auch dann eingeräumt, wenn das schädigende Er­
eignis bei einem Ausgang (Standortverlaß) auf 
dem Hin- oder Rück'\feg zwischen der Wohnung 
und dem Ort der militärischen Dienstleistung 
vor dem 1. Jänner 1976 eingetreten ist. Die Ge­
währung von Leistungen kommt jedoch im Hin­
blick auf den durch Abs. 1 angeordneten Zeit­
punkt des Inkrafttretens des vorliegenden Bun­
desgesetzes frühestens mit 1. Jänner 1976 in 
Betradlt. 
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Textgegenüberstellung 

Ab z u ä 'nd e r nde r Text: 

§ 1 Abs. 1: 

(1) Eine Gesundheitsschädigung,dieevn Soldat 
infolge des ordenltlichen oder auß'erordend~chen 
Präsenz dienstes (§§ 28 und 52 des Wehrgeset~es, 
BGBI. Nr. 181/1955)erlioten hat, wird nach Maß­
gabe dieses Bundesgesetzes als Dienstbeschädigung 
entschädigt. Das gleiche gilt für eine Gesundheits­
schädigung, die .ern WehrpfLich.nig.er (§ 15 des 
Wiehrgeiretzes) oder eine P·erson im Sinne des 
§ 14 Abs. 2 des Wehrgesetzes heider Meldung 
oder Stellung, im Zusammenhange mrt -der Teil­
nahme an Inspektionen und Instruktronen oder 
im Zusammenhange mk der V'erwahrung von 
ß.ekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen (§ 16 
des Wehrgesetz·es) 'erLe~det, sowi'e für eine Ge­
sundhei'tS>schädigung, die ,cine solche P,erson oder 
ein Wehrpflichtiger auf dem Weg z~ Bestim­
mungsort odera,ufdem Heim'weg oder im Falle 
der Dienstkeistellungauf dem Wege vom Ofite 
der m~litänisch·en D~enstleistung ,zum Orte des 
bewiUig.ten Autenthalnes oder auf ·dem Rückweg 
erlitoen hat. H:II't das schädigende Ereignis den 
Tod verursacht, sind die Hin'terblieben·en ver­
sorgungsberechnigt. Die Anj?iehörigen der Vter­
mißten stehen den Hinterbhiebenen gIeich. 

§ 3 Abs. 1: 

(1) Hat der Beschädigtedrue Gesundhei'tsschädi­
gung vorsätzlich herbeigeführt oder durch dn 
Verbrechen veranlaßt, dessen er mit :rechts~räf­
tigem Strafurteil schuldig erkanI1lt: wo~den ist, so 
i~t keine Dien~tbeschädtigung anzuerkennen. Dies 
gilt jedoch nicht für einen Selbstmord, der mit 
der Diens'tIeistungim ursächlichen Zusammen­
hang (§ 2) steht. 

Neuer Text: 

§ 1 Abs. 1: 

(1) Eine Gesundheitsschädigung, die ein Soldat 
infolg,e des ordentlichen oder außerordentlich-en 
Präslenzdieustes (§§ 28 und 52 des W,ehrgesetzes~ 
BGBI. Nr. 181/1955) ,erli'ttlenhat, Wlin-d nach Maß­
gabe dieses Bundesges,etzes als DienstbeschädiM 
gung entschädigt (§ 2). Das gLeiche gilt für ,eine 
Gesundhei:tsschädigung, die ,ein Wehrpflichtiger 
(§ 15 des Wehrg.eset~es) oder ,eine Person im 
Sinne des § 14 Abs. 2 des W,ehrgesetzes. 

a) bei der Meldung (§ 14 Abs. 2 des Wehr­
g.esetzes) oder Stellung (§ 23 des Wehr­
gesetzes), 

b) bei der Teilnahme an Inspektionen und In­
struktionen (§ 33 ades Wehrj?iesetzes), 

c) bei der Verwahrung von B,ekleidungs- und: 
Ausrüstungsgegenständen (§ 33 des Wehr­
gesetzes), 

d) auf dem Wege zum Antr,itt deS Präsenz-, 
dienstes oder auf dem Heimw,eg nach dem 
Ausscheiden aus dem Präsenzdienst, 

e) auf dem Wege zur oder von der Meldung: 
oder Stellung, 

f) auf dem Wege zur Teilnahme an Inspek­
itionen oder Instruktionen oder auf dem 
Heimweg, 

g) im Falle der übergabe von Bekleidungs­
und Ausrüstungsgegenständen auf dem 
Wege zur militärischen D1enststleUe oder 
auf dem Heimweg, 

h) im Falle ,einer Dienstf,reistellung auf dem 
Wege vom Ort der militärischen Dienst-· 
leistung zum Ort des bewilligten Aufent­
haltes oder auf dem Rückweg oder 

i) bei einem Ausgang auf ,dem Hin- oder 
Rückw,eg zwischen ·der Wohnung und dem 
OI1t der militärisch-en D~ensdeigtung 

er!-ilJten haIt. Hat das schädigend·e Er,eignis den 
Tod verursacht, :so sind die Hintel1bliebenen ver-, 
sorgungsbel'ech-nigt. Di,e Angehörigen der Ver­
mißten stehen den Hinterbliebenen gleich. 

§ 3 Abs. 1: 

m Hat der Beschädigte die Gesundheits­
schädigung vorsätzlich herbeigeführt oder durch 
eine ger.ichtlich strafbare, mrt Vorsatz begangente 
und mLt mehr als einjähriger Freiheitsstraf,e be­
drohte Handlung veranlaßt, derentwegen er mit 
rech,tskräftigem Strafurteil schuldig erkannt wor­
den ist, so ist kieine Dienstbeschädigung anzu­
erkennen. Dies giLt j,edoch nicht für einen Selbst­
mord, der m1t der Diengtleis-tung im ursächlichen. 
Zusammenhang (§ 2) steht. 
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Ab z u ä n der nd e r Tex t: 

§ 12 Abs.4: . 

(4) Für die im Albs. 1 bezeichne~e DaJuer ge­
bührt dem ;S,esch:idigllen, dem >ein Famim.engeld 
lediglich aus dem Grunde nicht zu leisten iSlt, 
weil er den U n'ter.halt von Ang,ehörigen nicht 
beSlt1"~tten h:l!t, an SteHe .des Familiengeldes ein 
Taggeld von 5 S; ,die Bestimmung,en des Abs. 2 
zweiter Satz s~nd 'entspr.echend anzuwenden. ,In­
solange rue Erhöhung der B.esch:idigt'enrente nach 
§ 23 Abs. 5 gebührt, ,iSlt klein Taggdd zu leisten. 

§ 19 Abs. 1: 

(1) Auf die Vers,icherung,en nach § 18 Abs. 1 
sin.d, soweit in d~esemBundesgesetze nichts ande­
res bestimmt wi'1"d, d~e Vorsch,riften des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetl!es und des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 ~n ,ihr.er 
jew,eils gdllenden Fassung anzuwenden. 

§ 19 Abs. 3: 

(3) Die Beiträge für die Versicherung,eil nach 
Abs. 1 werden zur Gänze vom Bunde gdeistet. 
Als allg,emeine B,ertragsgrundlage gilt ein kalen­
dertäglich,er ArbeiJtsven:!:i,enst in Höhe des .ich 
jeweils aJUS § 44 Abs. 6 1it. a des Allgemeinen 
Sozialv,ersicherungsg,esetzes 1955 ,ergebenden Be­
llrages. Für die Höhe der V.ersicherungsberträge 
sin.d die Bestimmungen .des § 51 Abs. 1 und 2 
des Allgemeinen Sozialver&icherungsgesetzes 1955 
maßg.ebend. 

§ 24 Abs. 2: 

(2) Als Einkommen gilt der Arbcitslohn. Unter 
A,rbeitslohnsind die Geld- und Sachbezüge zu 
v,erstehen, auf die der Dienstnehmer (Lehrling) 
aus dem Dienstl(Lehr)verhältnis Anspruch hat 
oder die er darüber hinaus auf Grund des D~enS't­
(Lehr)verhältrusses vom DlenSitgeber oder von 
einem Dritten 'erhält, ,einschLießLich .der Sonder­
zahlungen, wie zum Beispiel lein 13. oder 
14. Monatsbezug, Weihnachts- oder Urlaubsgeld, 
Gewinnanteile oder Bilanzgeld. Als Arbe~tslohn 
gelten nicht rue im § 49 Abs. 3 des Allgemeinen 
Soz'ialversich,erungsgesetZJes angeführ~en Lcistun­
gen .. 

§ 24 Abs. 6: 

(6) Für .die Höhe des Einkommens ist der 
r,echtskräftige Soouerbescheid maßgebend. Für ,die 
Zwecke dieses ,Bundesgesetzes werden .dem in 
diesem ~escheid . ausgewiesenen Einkommen aus 

§ 12 Abs. 4: 

(4) Für die im Abs. 1 bezeichnete Dauer ge­
büh!"t dem Beschädigten, ,dem ein FamiliengelcI 
Lediglich aus ·dem Grunde nicht zu 1eisllen ist,. 
weiler den Unterhalt von Angehörig,en nicht 
bestritten hat, an Stelle des Familiengeldes ein 
Taggeld in Höhe von 12 S. Die Bestimmungen 
des Abs. 2 zweiter S:l!tzsind entsprechen.d anzu­
wenden. Insolange die Erhöhung der Beschädig­
tenrente nach § 23 Abs. 5 gebührt, ,ist kein Tag­
geld zu leisten. 

§ 19 Abs. 1: 

(1) Auf die Versicherungen nach § 18 Abs. 1 
sind, soweit in dies,em Bundesgesetz nichts ande­
res bestimmt wi'rd, die V01"schrif'ten des Allge­
meinen Sozialversicherungsg,esetzes, BGBL 
Nr. 189/1955, und des Arbeitslos,enversicherungs­
gesetzes 1958, BGB!. Nr. 199, in ihrer jeweils; 
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 19 Abs. 3: 

(3) Die Beiträge für die Versicherungen nach 
A'bs. 1 werden zur GänZJe vom Bunde geleis,tet. 
Als allgemeine B,ei:tragsgrundlage gilt ein kalen­
d,ertäglicher Arhcitsve1"diemtin Höhe des ~ch 
jeweils aus § 44 Abs. 6 Li't. a ·des Allg,emeinen 
Soz,ialv,ersich,erungsg,esetZJes 1955 ergebenden Be­
trages. Für die Höhe der Vel'sicheri.mgsbeiträge­
sind die B,es,timmungen des, § 51 Abs. 1 Z. 1 
lit.a, Z. 2 und 3 des Allgemein,en SoZJialvensiche­
rungsg,es,etzes maßgebend. 

§ 24 Abs. 2: 

(2) Als Einkommen g'ilt der Arbeitslohn. Un'tler 
Arbeit~lohn sind die Geld- iUlld Sachbezüge zu 
verst'ehen, auf die der DIDenSitnehmer (Lehrling} 
aus dem DienS't(Lehr}verhäknis Anspruch -ha~ 
oder die er da'ruber hinaus auf Grund des Dienst­
(Lehr)verhälltmsses vom Dienstgeber oder von 
einem DrittJenerhält, 'einschließlich der Sonder­
zahlungen, wie zum B.eis~el ,ein 13. oder 
14. Monatsbezug, Weihnachts- oder Urlaubsgeld, 
Gewinnanteile oder Bilanzgeld. Als Arbeitslohn: 
gelten nicht die ,im § 49 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes angeführten Leistun­
gen. Einkünhe än auslänruscher Währung sind 
nach dem Durchschnitt der Mittelkurse fÜlr Devli-­
sen der- Wiener Börse des Monates umzul1echnen,. 
in dem sie erzielt worden sind. 

§ 24 Abs. 6: 

(6) Für die Höhe des Einkommens ist der 
riechtskräftige Steuerbescheid ,maßgebend. Für die 
Zwecke dieses Bundesgesetzes werden dem in die­
sem Bescheid ausgewiesenen Einkommen aus den. 
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Ab z u än der nd·e r Tex t: Neu e r Tex t: 

den EinkunftsarIJen des § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 3 des 
Eil1!kommensteuergesetzes 1967, BGBL Nr. 268, 
.hinzug,erechnet: 

a)der jeweils für das der Berechnung zu­
grunde gelegte Kalenderjahr geltende Wer­
bungskostenpauschbetrag (§ 51 des Ein­
kommenslleuerges,etzes 1967); 

.b) der Absetzungsbetrag für die mrotä-tige Ehe­
gaottin ~§ 4 Abs. 4 Z. 4 des Einkommen-
steuergesetzes 1967); . 

c) vorzeit,ig,e Absch,reibungen 'infolg,e steuer­
r,echtlich,er Sonderbesoimmungen, die nur 
für selbständig Erwerbstätige Geltung 
haben (B ewenoungsfreiheitsgesetz 1963, 
BGBl. Nr. 193). 

Ist ein rechtskräftiger Soeu·erbescheid für das 
maßgebende Kalenderjahr nicht vorhanden, so 
ist bis zur Erlassung desselben der Ietzte rechts­
kräf,tige Steuerbescheid aus der vorangegang·enen 
Zeit heranzuziehen. In alLen übrigen FälLen rich­
tet &ich die Höhe ,des ,Einkommens nach den in 
,der Steuererkläirung für das betreffende Kalen·der­
jahr einbekannten Einkünften. 

§ 24 d: 

§ 24 d. Erhöhungen von Yersorgungslei&tun­
:gen auf Grund der Aufw,ertung ·der Bemessungs­
grundlage sind von Amts wegen vorzunehmen. 
Besch.eide sind nur aJuf Yerl angen zu ,erlassen. 
Bei einer Minderung oder Einstellung eines Er­
gänzungsbetrages (Art. 1iI Abs. 3 des .Bundes­
ge~etzes vom 16. Dezember 1964, BGBL Nr. 306) 
ist jedoch von Amts weg,enein Bescheid zu ,er­
teilen. 

Einkunftsatten des §. 2 Abs. 3 Z. 1 -bis 3 des 
Einkommensteuerge~'etzes 1972, BGBL Nr. 440, 
hinzu gerechnet : 

a) der j,eweils für das der B,erechnung zu­
grunde gelegte Kalenderjahr geltende Wer­
bungskoSltenpauschbetrag (§ 62 des Einkom­
mensteuerg,esetzes 1972); 

b) vorzeitige Abschreibung.en infolge steuer­
rechtlicher Sonderbescimmungen, die nur 
für selbständig Erwerihstätige Geltung 
haben (Bewel1tungsfreiheitsgesetz 1963, 
BGBL Nr. 193). 

Ist ein rechtskräf.tiger Steuerbescheid für das 
maßgebende Ka!lenderjahr nicht vorhanden, so 
i~t 'bis zur Erlassung desselben der letzte rechts­
kräftige Steuerbescheid aus der vorangegangenen 
Zeit heranzuziehen. In allen übrigen FälLen rich­
tet sich die Höhe des Einkommens nach den in 
der Steuererklärung für das beoreffende Kalen­
derjahr einbekannten Einkünften. 

§ 24d: 

§ 24 d. Erhöhungen von Yersorgungsleistun­
gen auf Grund der Aufwertung der Bemessungs­
grundlag,e sind von . Amts wegen vorzunehmen. 
Bescheide ·sind nur zu erlassen, wenn dies der 
Versorgungsberech'cigte innerhalb einer Fmst von 
zwei Monaten nach der Auszahlung der geänder­
ten Rente beantragt. 

§ 25 Abs. 1, 3,4 und 6: § 25 Abs. 1, 3, 4 und 6: 

(1) Unter Einkommen im Sinne des § 23 AJhs. 4 (1) Unter Einkommen im Sinne des § 23 
und 5 i~t - abgesehen von den Sonderbesrtim- Abs. 4 und 5 ist - abgesehen von den . Sonder­
mungen der Abs. 3 his 8 - die Wertsumme zu_bestimmungen der Abs. 3 ibis 8 - die Wertsumme 
",erstehen, die einer Pers-on aus dauernden Er- zu verstehen, rue ,einer Person aus dauernden 
"tragsquellen in Geld- oder Gütetform zufließt Ertragsquellen in Geld- oder Güterform zufließt 
und die sie verbrauchen kann, ohne daß ihr Ver- und die ~ie verbrauchen kann, ohne daß m.r 
mögen geschmälert WiLrd. Zum Einkommen zäh- Yermög,en geschmälert wird; Zum Einkommen 
len jedoch n.icht Kinderbeiohilf,en einschIießI,ich zählen jedoch nicht Familienbeihilfen, Kinderzu­
Ergänzungsbeträg,e, Famili.enheihilfen, Mütter·bei- lagen, Erziehungsbeiträge, Steigerungs beträge und 
"hilfen, KindefZIUlagen sowie Erz-iehungsbeiträge .. Famili,enzuschläge für K;inder sowie sonstige 

(3) Der Erm1ttJlun:g des Einkommens aus Land­
und Fontw.i:rtschaft sind 20 v.' H. des letztmalig 
vor dem 1. Julli 1967 fiestg.estel1llen EinheitswertJes 
des land- und for~w.i:rtschafitlichen Betriebes zu­
züglich 20 v. H. der Einheitswertanteile ,der Zu­
pachtungen und abzüglich 20 v. H. der EinheiJts~ 
wel1tanteiIe der Verpach,tungen zugrunde zu legen. 
Der so .ermrttelte Wett ist hei ~pachteten und 
v,erpachteten GrundstücJt,en um den vereinbaI·tJen 
Pachtzins zu mindern bezJiehung,sweise zu erhö-

gleichartige LeiSliungen. 

(3) Der Ermittlung des Einkommen~ aus Land­
und Forstwirts'chah sind 20 v. H. des letztmalig 
vordem 1. Juli 1967 festgestel1ten Einheitswertes 
d.es land- und forstw.rrtschafttlichen Betriebes zu­
züglich 20 v. H. der Einheitswer>tanteile der Zu­
pachtungen und a!bzüglich 20 v. H.der Einheits­
wertanteile der Y·erpachtungen zugrunde zu 
legen. Der so ermittelte Wert ist bei gepach'Ueten 
und verpachteten Grundstücken um den Betrag 
zu mindern beziehungsweise zu erhöhen, der 
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Abzuänd'ernd.er Text: 

hen. Für Fruchtni,eßungen g.ilt die gLeiche Rege­
lung wie fü.r Zupad1tungoen und Verpachtung·en. 
überstieigt der Einheitswe~t des land- und forst­
w,irtschaftlichen Betriebes unter 'entspr,echender 
BiefÜcksichtigungder Einhertswertantiehle der V'er­
pachtungen, Zupachtungen und Fruchtnießungen 
denB.etrag von 10.000 S, 1st der nach den vor­
stlehenden B.ei>tiimmungen 'ermittelte Betrag für 
j,e we]tere 1000 Sdes Einheitswertes um 84 S, 
bei Verheirateten um 109 S 20 g, zu ,erhöhen. 
Ein Zwöl~teldes auf di>ese Weise ·erI'echneten Be­
trages gilt als monatliches Einkommen aus Land­
und Forstwirtschaft. Bei Empfängern ·einer Be­
schädigtenr.enteentspl1echendeiner Minderung 
der Erwerbsfähigkeiot 

von 50 v. H. ist ,ein Betrag :im Ausmaß 
vOn ............................ 10 v. H., 

Neuer T·ex·t: 

dem unter Zugrundelegung der auf ·die gepach­
teten bezü'ehungsweise verpachteten Grundstücke 
entfallenden Einhcitswertantleile gemäß Abs. 4 
ermittelten Einkommen entspricht. Für Frucht­
nießungen gilt die gleiche Regelung wie für Zu­
pad1tungen und V,erpachtungen. übersteigt der 
Einhe~tswert des land-und for,stwi~tschaf't1ichen 
Hetriebes unter entsprechender Berücksichtigung 
der Einhe~tswet:tantleileder V,erpachtungen, Zu­
pachtungen und FruchJtnießungenden B,etrag von 
10.000 S, ist der nach den vorstehenden BesJtim­
mung,en ermiJttelte Betrag für je wertere 1000 S 
des Einheitswertes um 84 S, bei VerheiraJteten 
um 109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölfteldes auf 
d~ese Weise errechneten Betra~esgi1t als monat-
liches Einkommen aus Land- und For,stwirtschaft. 
Bei Empfängern einer Beschädigtenrente ,entspl'e­
ch·endeiner Minderung der Erwerbsfähigkeit 

von 60 v. H. 1st ,ein Betrag im Ausmaß 
yon ........................... . von 50 v. H. ist ein Betrag im Ausmaß 15 v.H., 

10v.H., von ........................... . 
von 70 v. H. ist ein Beurag [m Ausmaß 

von ........................... . VOn 60 v. H. ist ein Betrag ,im Ausmaß 20v.H., 
15v.H., von ........................... . 

von 80 v. H. ist ein Betrag im Ausmaß 
von 70 v: H. list ein Betrag im Ausmaß VOn ............................ 25.v. H., 

von ........................... . 20v.H., 
von 90 v. H. und mehr ist ein Betrag 

ß vOn 80 v. H. ,ist ,ein BetJrag im Ausmaß im Ausma von.................. 30 v. H., H 

bei Empfängern ,einer Hinterbliebenemen'te ,ein 
Betrag im Ausmaß von 25 v. H. von dem auf 
Grund des Eirrhertsw,erties ermittelten Einkom­
men ahzusetzen. Wei,tere Absetzungen von ·di,e­
sem Einkommen sind nicht zulässig. 

von ............................. 25v .. , 

von 90 v. H. und mehr ist ein Betrag ,im 
Ausmaß von .................... 30 v. H., 

bei Empfäng,ern ,einer Hintierbliebenenrente ,ein 
Betrag .im Ausmaß von 25 v. H. von dem auf 
Grund des Einheitswertes ·ermittelten Einkom­
men abzusetzen. Weitiere Absetzungen von die­
sem Einkommen sind nicht zulässig. Wurde ein 
land- und fontwirtschafdicher Beorieb zur Gänze 
g.epachtet, findetdi,e Bestimmung sinng,emäß An­
wendung. 

(4) Wurde ein land- und forstwi:rtscha~tlicher (4) Wurde ein land- und forstwi:rtschaftlicher 
B·etr,ieb V'ertraglich übergeben, sind der Erm1tJt- Betlrieb unentge1t1ich übertrag·en, übergeben, ver­
lung des Einkommens des Übergebers ohne Rück- pachtet oder auf andel1e Weise jemandem zur B,e-
9icht auf Art und Au:smaßder ausbedungenen Wlirtschaftung überlassen, sind der ,Ermittlung ·des 
Leistungen 10 v. H .. - bei V,erheiJrateten Einkommens ohne Rücksicht auf Art und Aus-
5 v. H. -des Letztmalig vor dem 1. Juli 1967 maß der hiefür aushedungenoen Leistungen 10 v. 
festgestellten Einheitswertes des übergebenen H. - bei Verheira'1Jetlen 5 v. H. - des letztmalig 
land- und fontwirtschafotlichen Betriebes zu- VOr dem 1. Juli 1967 festgestelloten Einheiotswertes 
grunde zu leg.en. Übersteigt der Einheitsw,ert die~es land- und fOfSltwirtschaftlichen Betr1ebes 
des übergebenen Benriebes den Betlrag von zug.runde zu legen. Übersteigt der Einhcitswert 
10.000 S, ist der nach den vorstehenden Bestim- . des BetPioebes ·den Betrag von 10.000 S, is:t der 
mungen ·ermittelote -B,etrag für je weuter·e 1000 S nach den vor,stehenden Bes:timmungen ermi:ttelJte 
des Einhei·tswe11tes um 84S, bei Verheira.lleten Betrag für je weitere 1000 S des Einhcitswel'tes 
um 109 S 20 g, zu erhöhen. Ein Zwölfioel ·des auf um 84 S, bei Verhebratetien um 109 S 20 g, zu 
diese Weise errechneten B,etrages gilt als monat- erhöhen. Ein Zwölf tel des auf diese Weise er­
lichesBinkommendes übergebers. Albsetzungen rechneten Betrages gilt a1s monatliches Einkom­
vo.n diesem Eirikommen:sind nid1t zulässig. men. Absetzungen ·von d~egem Einkommen sind 

ruicht zuläS&i.g. 
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Ab zu ä nd ern d -e r Tex t: Neu er Te x t: 

(6) ~1"itt ,im Einhcitswem infolge -einer Fort­
schreibung (§ 21 des B.ewe1'ltungsgeset2ies 1955, 
BGBL Nr. 148, in der jeweilig,en Fassung), in 
den Zupachtungen, Verpachtungen, Fruchtnie­
ßungen oder im ve1"einlbal1ten Pachtzins eine Kn­
derungein, iSitdas Einkommen nach den Abs. 3 
oder 4 neu zu be1"echnnen und die :&ente neu 
zu bemessren. 

§ 26 Abs. 1: 

(1) Zur Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3) g-e­
bührt Schwerbeschädigten für j,eden IFami1i,en­
angehörigen -ein Famil~enzuschlag von je 10 v. H. 
der Beschädigtenrente. Wenn die B.eschädi);'ten­
rente 'einschließlich der Familienzuschläge höher 
als die Bemessungsgrundbge ist, sind die Fami­
lienzuschläge um den Setrag, der die Bemessungs­
grundlage übersch1"citet, -zu kür2ien. Der Fami­
lienzuschlag ist aber für jredenFamilienangehöri­
gen :mindest-ens :im Betrage -der jreweiligen :KJin­
derzulage gemäß § 16 des K1"iregsopfeI'V'ersor­
gungsgesetzes 1957 zu lei~ten. 

§ 26 a A:bs. 4- und 5: 

(4) Dj'e SchwerrStbeschädigtenzulage ii>t nach der 
Summe der gemäß den Abs. 1 his 3 ermitrelten 
Hundel1tsätz·e zu bemes~en und in folgrender Höhe 
zu leisten: 

a) bei einer Summe von minde-
stens 130 im Betrage von .... 55 S 50 g, 

b) bei einer Summe von minde-
,stens 160 rim Betrage von .... 129 S 50 g, 

c) bei einer .summe von minde-
stens 190 ,im Betrag,e von .... 222 S, 

d) bei -ein-er Summe von minde-
stens 220 im iBetral!le von .... 333 S, 

e) bei einer Summe von mind-e-
Sltens 250 ,im Betrage von .... 462 S 50 _g. 

(5) Empfängern ,einer Pflegezulagre oder ,einer 
BLindenzulage ist die SchwerrStbeschädi~enzulage, 
fallrS ~ich nicht aus Abs. 1 birS 4 ein höherer 
BetJrag ergibt, in folgender Höhe zu leisten: 

. (6) 'Iriot im Einheitswem ,infolge reiner Fol'it­
schreibung (§ 21 des Bewertungsgesetzes 1955, 
BGBL Nr. 148, inder jeweiligen Fassung); in den 
Zupachtungen, Verpachtungen oder Fruchtnie­
ßtingen eine Änderung ,ein, ist das Einkommen 
nach den Abs. 3 oder 4' neu zu berechnen und 
die Rente neu zu bemessen. 

§ 25 Abs. 9: 

(9) Einkommen in ausländischer Währung 
sind nach dem jeweiligen Monatsdurchschnitt der 
Mittelkurse für DeVlisen der Wiener Börse um­
zurechnen. Bei der Bemessung ·der Versorgungs­
leiSitung, der ein solch,es Einkommen zugrunde 
geLegt wird, ,ist Abs. 2 anzuwenden: 

§ 26 A:bs. 1: 

(1) Zur Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3) ge­
bührt Schwerbeschädi~en für jeden Familienan­
gehörig,en ,ein Familienzuschlag von je 10 v. H. 
der Beschädigtenrente. Wenn die Beschädigten­
rente ·ei'nschließlich der Familienzuschläg,e höher 
als die Bemessungsgrundlag,e ist, sind die Fami­
lienzuschläge um -den Betrag, der die Bemessungs­
grundlage überschlieitet, zu kürzen. Der Familien­
zuschlag rist aber für jeden Familienangehörigen 
mindesnens in dem Betrag zu ,leisten, der im Falle 
eines Anspruch-es auf Frauen- 'beziehungsweise 
Kinderzulage gemäß §§ 16 beziehungsweise 17 des 
Krjegsopferversorgungsgeslet2ies 1957,BGBL 
Nr. 152, gebühren würde: 

§ 26 a Abs. 4 und 5: 

(4) Die Schwerstbeschädigtenzulage ist nach 
der Summe der gemäß den Abs. 1 bis 3 ermittel­
ten Hundel"tsätze zu bemessen und aus den fol­
genden Hundertsätzen des jeweiligen Boetrages 
der Grundl"enue für erwerbsunfähige Schwerbe­
schädigte nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 zu berechnen: 

a) Bei ,einer Summe von mindestenrS 
130 ........................ 10v.H .• 

b) bei einer Summe von mindestens 
160 ........................ 20 v. H., 

c) bei einer Summe von mindestens 
190 .. , " .... " " ... , .... '" 30 v. H., 

d) bei einer Summe von mindestens 
. 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 v. H., 

e) bei einer Summe von m~ndestens 
250 ........................ 50 v. H., 

f) bei einer Summe von mindestens 
280 ........................ 60 v. H. 

(5) Empfängern einer Pflegezulage oder einer 
Blindenzulage ist die Schwerstbeschädigtenzulag~ 
falls sich nicht aus Abs. 1 bis 4 ein höherer Be­
trag ,ergibt, in folgender Höhe zu leisten: 
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Ab z u ä n d ,e rn der Tex t: 

B,ei ,einem Anspruch auf Pflegezulage gemäß 
§ 27 Abs. 3 Z. 8 bis 12 ,im Benrag nach Ahs. 4 
l~t. a; 

hei ,einem Anspruch aufPflegezulage g,emäß 
§ 27 Ahs. 3 Z. 6 Dder 7 im Betrag nach Abs. 4 
lit. b; 

bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stufe III im Betrag nach Abs. 4 Lit. c; 

bei einem Anspruch auf Pfle~e(B.linden}zulage 
der Stufe IV ,im Betrag nach Ahs. 4 lit. ,d; 

bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage 
der Stuf.e V im Betrag nach Albs. 4 lit. 'e. 

§ 26 a Abs. 6: 

(6) An die SteHe ,der im Ahs. 4angeführuen 
Beträge treten mit Wirkung VDm 1. Juli 1967 
und in der FDlg,e VDm 1. Jänner eines jeden 
J ahl'es die unter B,edach,tlnahme auf § 46 b ver­
v~elfachten Beträge. 

§ 27 a Abs. 2: 

(2) Treff·en zwei Dder mehr Ansprüche auf 
HilflDsenzulag,e nach diesem Bundes~esetze zu­
sammen, ist die HilflDs,enzulage nur einmal zu 
leisten. 

§ 31 Abs.l: 

(1) Stilrht ein Beschädigter, Wierden fürdWe 
auf den Sterbemonat folg,enden drei MDnate noch 
dWe Beträge geleistet, die ihm für diesen Zeit­
raum an Beschädigtenrente, Farnilienzuschläg,en 
(§ 26), Schwer!>theschädigtenzulag'e (§ 26 a),' 
Pfleg,ezulage und Blindenzulage (§§ 27, 28) sDwie 
HilflDsenzulage (§ 27 a) einschließlich <einer 3111-
fäl1i~en SDnderzahlung (§ 93) zu leisten ,gewesen 
wär,en, Pflegezula~e und B.lindenzulag,e jedDch nur 
inder Höhe der Stuf.e I der Pflegezulage. Die 
Gebühmi,ss,e für das Sterbewer:teljahr wel'den auf 
die für den gLeichen ZeiJtraum zu Leistende Hin­
terbliebenememe, W1twenbe~hilfe oder W31Lsen­
beihilfe angel"echnet. 

Neu,e'r T,ext: 

Bei einem Anspruch auf PfLegezulage ~emäß 
§ 27 Aibs. 3 Z. 8 bis 12 im Ausmaß des nach 
Abs. 4 Iit. a vDrgesehenenBetrages; 

bei einem Anspruch auf Pflegezula.~e g,emäß 
§ 27 Abs. 3 Z. 6 oder 7 :im Ausmaß des nach 
Abs. 4 'Lit. b vorgesehenen .Betrages;' . 

bei einem Anspruch auf Pfle~e(B.linden)zulage 
der Stufe III im Ausmaß des nach Abs. 4 lit. c 
vorg,esehenen Betrages; 

bei einem Anspruch. auf Pflege(Blinden)zula~e 
der Stufe IV im Ausmaß des nach Abs. 4 1i:t. cl 
vorgesehenen Benrages; 

bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulag.e 
der Stufe V im Ausmaß des nach Abs. 4 Ht. e 
vDr~esehenen Betrages; 

bei ,einem Anspruch auf d~e erhöhtJe Pflege­
(Blinden)zulage der Stufe V (§ 27 Abs. 5, § 28 
Abs. 5) im Ausmaß des nach Abs. 4 lit. f vorj 
gesehen,en Betrages.' I 

Bntfällt. 
\ 

§ 27 a Abs. 2 und 3: \ 

(2) Blinden, welche die im Abs. 1 angeführten 
VDraussetzun~en erfüllen, ist die Hilflosenzulagel 
in dDppeher Höhe des ~emäß § 105 a Ahs. 2 des\ 
Allgemeinen SD~ialversicherungl>"esetzes jeweils 
festgesetzten Mindes1!betrages für den Hilflo~en-I 
zuschuß zu leisten. Als blind gilt, wer nichts Dder 
nur so, wenig ,sieht, ,daß ,er sich in einer ihm I 
nicht ganz vertrauten Umwelt allein nicht zu-
r.echtfinden kann.'- I 

(3) Tl"eff,en zwei Dder mehr Ansprüche auf I 
HilflDs'enzulage nach diesem Bundesgesetze zu­
sammen, ist die HilflDsenzulage 'flur einmal zu I 
leiS\1len. 

§ 31 Abs. 1: 

(1) Stirbt ein Beschädigter, werden für die 
auf den SterbemDnat fDlgenden drei MDnate noch 
die Beträge geleistet,dilie ihm für diesen Ze~traum 
an Beschädi~tenrente, Familienzuschlägen (§ 26), 
Schwerstbeschädigtenzulage (§ 26 a), Pflegezulage 
und 'BLinden_zulage (§§ 27, 28) sDw1e llilflDsenzu­
lage {§ 27 a)ei:nschließlich einer aIlfällJgen SDnder­
zahlung (§ 93) zu .leisten g,ewesen wären. Die 
Gebühmisse für das Sterbevier:teljahr ,werden auf 
die für den ~leichen Zertraum zu leistende Hin­
terbliebenenrente, W'~twenbeihilfe Dder Waii:sen­
beihilf.e ang,er,echnet." 

\ 

I 
I 
\ 

\ 

I 
I 
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Ab z u ä t11 der n der Tex t: Neu ,e r Tex t: 

§ 33 Abs. 2: § 33 Abs. 2: 

(2) Zur W:itwenrente ist eine Zusatz,rente in 
dem Ausmaß zu leisten, aLs d,ie Witwellir,enrte 
nach Abs. 1 jeweils den Rentenbetrag nicht er­
!1eicht, ·der der Witwe ,im FaIleeines Anspruches 
auf Grund- und Zusatzrenltle gemäß § 35 Abs. 2 
bis 4 des Kriegsopf'erversorgungsgesetzes 1957 
gebühren wÜl'de. 

§ 35: 

§ 35. (1) Witwen nach Schwerbeschädigten, 
die im Ze1tpunkt des Todes keinen Anspruch auf 
die Beschädigten!1en<te für Erwerbsunfähige oder 
auf eine Pfl.e~ezulagehat'ten, ist eine Witwen­
'beihilfe zu gewä:hren, wenn der Tod nicht die 
Folg,eeiner Dienstbeschädigung W<lir. Witwen, die 
das 45. Lebensjahr noch nicht volLendet haben, 
erwerbsfähig s.ind und für keine wa;is,enversor­
gungsber.echtigten Kinder zu so,rg,en hahen, ge­
bührt k,eine Wwtwenbeihilfe,es 5iei denn, daß 
die Waisenbeihilf.e(rente) wegen Vollendung des 
18. Lebensjahr,es (§ 38), wegen Brlangung der 
Selbsterhaltungsfähigk,eirt (§ 40 Abs. 1) od,er 
wegen Ver,ehelichung der Wa;ise (§ 40 Abs. 2) 
oder wegen Ablebens der Waise wleggefallen li~ 
oder wegfäIlt. 

,(2) Dj,e WitWienbeihilf'e ist jeweils in jenem 
Betrag zu leisten, der im Falle eines Anspruches 
gemäß § 36 Aibs. 2 des Krlegsopf,erv,ersorgungs­
gesetzes 1957 gebühren würde. 

§ 40 Abs. 1: 

(2) Zur Witwenrente ist eine Zusatzrente 
in dem Ausmaß zu leisten, als die Witw,enrente 
nach Abs. 1 jeweils den Rentenbetlrag nicht er­
reicht, der der Witwe ,im FalLe eines Anspruches 
auf Grund- und Zusa;tzrenrte gemäß § 35 Abs. 2 
und 3 des Kriegsopf.erv,ersorgungsgesetzes 1957 
gebüh!1en würde.' 

§ 35: 

§ 35. Witwen nach Schwerbeschädigten, die 
im Zeitpunkt des Todes keinen Anspruch auf 
die B,eschädigtenrefilte für Erwerbsunfähige oder 
auf eine Pflegezulagle ha,tten, i~ ,eine Wiltwen­
beihilfe zu g·ewähren, wenn der Tod nicht die 
Folg,e einer Dienstbeschädigung war. D~e Wi'twen­
bei:hilf~ ,ist jeweils in dem Betrag zu 1eisten,der 
im Falle ein,es Anspruches gemäß § 36 Abs. 2 
des Kr1egsopfer,v,e!1sorgungs,~esetzes 1957gebüh­
ren würde: 

§ 40 Abs. 1: 

(1) Die Waisenr,en'te ist auf Antrag 'auch nach (1) Die Waisenrente ist auf Antrag auch nach 
Vollendung des 18. Lehensjahr.es zu: leisten, wenn VoUendung des 18. Lebensjahres zu lei:sten, w,enn 
di,e Wa'1se die Wa·ise 

1. wegen wissenschafdich·er oder sonstiger r,egel­
mäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich noch 
nicht selbst erhalten kann, bis zur ordnungsmäßi­
gen Beendigung der Ausbildung, läng~tens jedoch 
bis zur VoIlendung des 26. Lebensjahres, Wlird 
wähfienddies'er Zeit der Prä:senzdienst absolv,iert, 
bis zur VolLendung des 27. Lehensjahres, oder 

2. infolge körperJicher oder gelstlger Gehre­
ehen voraussichtI.ich mindestens s,echs Monate 
außerstandeist, sich ,selb~t den Unt,erhalt zu ver­
schaffen, sofern das Gebr,~chen vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres oder während des in Zif­
fer 1 bez;eichneten Zeitraumes ,eing.etreten ist und 
solange dieser Zustand dauert. 

1. w,egen wissenschaftlicher oder sonstiger r,egel­
mäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich noch 
nicht sdhSlt erhalten kann, bis zur ordnun&s­
mäßigen Beendigung der Ausbildung, längstens 
jedoch bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres; 
w,~rd während dieser Zeit die Schul- oder B,erufs­
ausbildung durch die Leistung des Präsenz- oder 
Ziv,ildienstes,. durch Krankhei:t oder ein andere'!> 
unüberwindbares Hindernis verzögert, üherdas 
26. Lehensjahr hinaus für einen der Dauer der 
Hehinderung angemessen,en Zeitraum, oder I 

2. infolg,e körperlicher oder geistiger Gebre­
chen voraussichtlich mindestens sechs Mon:lite 
außerstande ist, s:ich ~elbst den Unterhalt zu v,er­
schaffen, sofern das Gebrech'en vor Vollendung 
des 18. Lebensjahr'es oder wä:h!1enddes ,in Z. 1 
bezeichneten Zevtraumeseingetreten .ist und ISO­

lange dieser Zustand dauert: 
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· A b z u ä nd ern der Tex t: 

§ 44: 

§ 44. (1) DiJe EI1:iemr,en'te be1:irägt 20 v. H. der 
Bemessung,sgrundlage (§ 24). Gebühren namdem­
selben Verstorbenen zwei oder mehr Eltern,ren­
ten, so sinddiesemnerhalb d~eses Höchstaus­
maßes verhältnismäßig zu kürz,en. D~e Eltern­
r,ente g~üh11t jedom für jeden EI,ternteil min­
d~oen~ in Höhe des gemäß § 46 Abs. 1 und 4 
des Kriegsopferv,ersorgun-gsg,esetzes 1957 fürdre 
ELternteilreIlJte jeweils festgesetzten B,etrages. 
Haben die Eltern zwei oder mehr Kinder durm 
DienS'tbeschädigung verloren, so gebührt nur ooe 
für sie gün~tiger,e Renlle; d~e:>e ist um ein Fünftel 
zu erhöhen. Dj,egleiche Erhöhung g-ebührt, wenn 
die Eltern infolge der DieIlJstbesmädigung das 
einzige Kind verloren haben. Der letzoe Satz des 
§ 32 ist anzuwenden. 

(2) Die Eltemrenten nach Abs. 1 .sin,d nur in 
dem Ausmaß zu ld~ten, als das Einkommen (§ 25) 
der ELtern d~e gemäß § 46 Abs. 2 und 4 des 
Kr,iegsopferversorgungsgesetz,es 1957 für Eltern­
teile und Elternpaare jeweils festgesetzten Ein­
kommensgrenz,en ,n,icht erreicht. B,ei ,im gemein­
samen HaJUShalt lebenden ELtempaar,en ist der 
Berechnung das gemeinsame monatLich,e Einkom­
men (§ 25) ,einsm1~eßLichcLer Ehemr,enten beider 
Elternteile (§ 44 Abs. 1) zugrunde zu legen. 
Obersteiglt bei solchen Elternpaaren das Ern­
kommen (§ 25) zuzüglich der Elternl1enoen nam 
Abs. 1 die Einkommensgr-enze, sind die Eltern­
renten j,e um die Hä.1ftJe des übersteigenden Betra­
ges zu kürz-en. 

§ 45: 

§ 45. Zur E11lemr<efi'te gebührt ,eine Zusatz­
rente. Die Zusatzr,ell'te ist in dem Ausmaß zu 
leisten, als diJe Eltemrente nach § 44 Abs. 1 
j,eweils den R,enltenbetrag nicht erreicht, der den 
Ehe!1n im FaHeeines Anspruches auf Ehernl1ente 
gemäß .§ 46 Albs. 1, 3 und 4 des Kriegsopf,er­
versorgungsgesetzes 1957 g,ebühr,en wurde. Bei 
einem im g,emeinsamen Haushalt lebenden Eooern­
paa,rsind die Eltemrenten bei der Elternteile 
(§ 44 Abs. 1) der Bemessung zugl1unde zu legen, 
wobei die Zusatzrente für beide Ekernteile nur 
einmal gebührt. 

§ 46 a: 

§ 46 a. Hinterbliebene, di'edas 14. Lebensjahr 
vollendet haben, erhahen zur Hinterbliebenen­
rente, Witwen- und Waisenbeihilfe ,~ine Hilf­
los,enzulag,e, wenn sile derart hilflos sind, daß sie 
ständig der WaJl1tung und Hilfe ,erner anderen 
Person bedürf.en, und wenn ,dies,er Zustand vor­
aussichtlich mindestens s'echs Mon;vte dauern wi,rd. 
Der Anspruch auf Hilflosenzulagesetzt überdies 
voraus, daß ,ein Anspruch auf ,eine gleichal'ltig-e 

§ 44: 

§ 44. (1) Die Elternrente beträgt 20 v. H .. 
der Bemessungsgrundlage (§ 24). Gebühren nach 
demselben Verstorbenen zwei oder mehr mtern­
renten, so sind diese ,innerhalb di,eses Höchstaus­
maßes v:erhälnrusmäßig zu kürzen. Die ELoern­
rente gebührt jedoch für jeden Bkemi:eil minde­
stens ,in Höhe des sich j,eweils aus § 46 Abs. 1 des 
Kr,iegsopferversorgungsg,es'etzes 1957 für ,die 
Elternteilrente ergehenden Betrages. Hahen die' 
Eltern zwei oder mehr Kinder durch Diensthe~ 
schädigung verloren, so gebührt nur die für sie 
gün~tig,eI'e Ren:te; di,ese wt um ,ein 'Fünftd zu 
erhöhen. Die gleliche Erhöhung gJebührt, wenn. 
die Eltern infolge .der Dien~tbeschädigungdas 
einzige Kind verloren haben. Der letzte Satz des 
§ 32 ist anzuwemden. 

(2) Die Elternrenten nach Albs. 1 sind nur Qn 
dem Ausmaß zu leisten, als das Einkommen (§ 25) 
der Eltern die gemäß § 46 Abs. 2 und 5 des: 
Kriegsopf,erv,ersor.gungsgesetzes 1957 für Eltern­
tei,le und Elternpa:l!re jeweils festgesetzten Bin­
kommensgrenzen micht er:reicht. Hei im gemein­
samen Haushalt lebenden Elternpaaren ist der 
Berechnung das gemeinsamemonatlime Binkom­
men (§ 25) einschließlich der Elternl1enten beider 
Eltermeile (§ 44 Ahs. 1) zugrunde zu loegen. 
übersteigt bei solchen Elternpaar-endas Einkom­
men (§ 25) zuzüglich der Elternf\en~en nach Abs. 1 
die Einkommensgrenze, sind die E1temrenten je· 
um di,e Hälfte des überst,eigenden B:etrages zu. 
kürz·en:' 

§ 45: 

§ 45. Zur Elternrente gebührt eine Zusatz­
nente. Die ZusatZiDente ist in dem Ausmaß zu ,lei­
sten, als die Eltemlienltie nach § 44 Ab.s. 1 Jeweils: 
den Remtenbetrag Dlicht -erreicht, der -den Eltern 
im Falle eines Anspruches auf Eltemrente gemäß 
§ 46 Abs. 1, 3, 4 und 5 des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957 gebühr,en würde. Bei einem 
im gemeinsamen Haushalt leb.enden Ekernpaar· 
sind d~e ElternI'el1'ten beider Elternteiloe (§ 44 
Abs. 1) der Bemessung zugrunde zu legen, wo­
bei die Zusa;tzrenlte für beide Elternteile nur ein-­
mal gebührt.·' 

§ 46 a: 

§ 46 a. (1) Hinterbliebene, die das 14. Lebens­
jahr vollendet haben, erhalten zur Hinterbliebe­
nenrente, Witwen- und Waisenbeihilfe eine Hilf­
losenzulage, w,enn ~ie dera'rot hilflos sind, daß sie 
ständig der Wartung und Hilfe einer andel1en 
P,erson bedürfen, und wenn dieser Zustand vo'r­
aussichtLich mindes,tens sechs Monate dauern wiI'd. 
Der Anspruch auf Hilflos'enzulage setzt überdies 
voraus, daß ein Anspruch auf eine gLeichartig,e· 
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Leistung nach anderen gesetzLichen Vorschriften 
nicht geltend. gemacht Wierden kann. Dies~ilt 
jedoch nicht fü'r Lei,stungen, die nach landes­
gesetzlichen Vorschriften über Behinderten­
hilf.e oder über Blindenlbeihilf.en we~en Hilflosig­
keit (Pf1egebedüdtigkei:t), Blindheit oder prak­
tischer Blindheit gewäh1'lt werden. Die Hilf1ooen­
zulagle~st inder Höhe des gemäß § 105.a Abs. 2 
des Allgemeinen Sozialv,er,sicherungsgesetzes je­
Wieils festgeset~ten Mind~tbeurag,es für ,den HiIf­
losenzuschuß zu ,Leisten. § 12 Abs. 3 und § 27a 
Abs. 2 gelten sinngemäß. 

§ 46 b Abs. 2, 4, 7 und 8: 

(2) Die ,im § 26 a Abs. 4, § 29, § )~ Abs. 2, 
§ 69 Abs. 1 und Qm Abschn~tJt VII Abs. 1 Z. 1 
bis 3 der Anlag'e zu §§ 15 und 16 angeführten 
Beträge slind mit Wi,rkung vom 1. Juli 1967 mit 
dem Anpassungsfaktor 1,081 und in der Folge 
mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden J ahl'es 
mit dem Anpassll'ngsfaktor ,gemäß Abs. 1 zu ver­
vielfachen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 ,und 3 finden 
auf die ,im § 26 b Abs. 1, § 46 Abs. 1 und § 52 
Ahs. 1 angeführten B,eträge m~t der Einschrän­
kung Anwendung, daß diese B'euräge der mit 
Wirksarn:keit vom 1. Jänner 197'3 vorzunehmen­
den Anpassung zugrunde zu Legen sind. 

(7) Dle s,ich aus Abs. 2, 3, 4 und 5 'ergebenden 
Beoräge sind alLjährlich durch Vierordnung des 
Bundesministers fü·r ,soziale VerwaLtung festzu­
stellen. 

(8) Die auf Grund der Anpassung sich jewcils 
ergebende Neubemessung von VersorgungsIei­
stungen ist von Amts w,egen vorzunehmen; Be­
scheide ,sind nur auf Verlangen zu ,erlassen. 

Leistung nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
nicht geltend g.emacht werden kann. Dies gilt 
jedoch nicht für Leistungen, die nach landesg,esetz­
lichen Vorschniften über B.ehindertenhilfe oder 
über Blindenbeihilf,en Wiegen Hilflosigkeit (Pf1ege­
bedüdtigk,ej,t), Blindheit oder prakrcischer B.Hnd­
heilt gewährt werden. Die Hilflosenzulage ist !in 
der Höhe des g,emäß ,§ 105 a_ Abs. 2 des Allge­
meinen Sozialversicherungsges'etzes jeweils f.estge­
gesetz'ten Mindestbetrages für den HiIf,losenz\1-
schuß zu leisten. § 12 Abs. 3 und § 27 a Abs. 3 
gelten sinngemäß. 

(2) Blinden, welche di.e im A:bs. 1 angdühnten 
Voraussetzungen erfüHen, ist die Hilflo~,enzulage 
in doppelter Höhe des gemäß § 105 a Abs. 2 
des Allgemeinen So~ialversicherungsgesetzes j,e­
weih f.estgesetzten MindestbErorag'es für den Hilf­
lo.senzuschuß zu IeLsten. Als blindg.ilt, wer nimts 
oder nur so Wienig sieht, daß er sich: Iin ,emer 
ihm nicht gmz vertrauten UmweLt allein nicht 
zurechtfinden kann:' 

§ 46 b Abs. 2, 4, 7 und 8: 

(2) Die im § 29, § 30 Abs. 2 und § 69 Abs. 1 
angeführten Beträge sind mit Wirkung vom 
1. Juli 1967 mit dem A:npassungsfaktor 1,081 
und in der Folge mit Wlj,rkung vom 1. Jänner 
eines jeden Jawes mk dem Anpassungsfaktor 
gemäß Abs. 1 zu verv~elfachen. 

(4) Die ß.estimmungen der .Acbs. 2 und 3 finden 
auf die im § 26 b Abs. 1,§ 46 Abs. 1, § 52 Abs. 1 
und im Abschnitt VII Abs. 1 Z. 1 bis 3 der An­
lage zu §§ 15 und 16 angefühl'ten B,euräge mit 
der Einschränkung Anwendung, ·daßdie :in den 
§ 26 b Abs. 1, § 46 Abs. 1 und § 52 Abs. 1 ange­
führten Beträge der mit WiirksamkeiJt vom 1. Jän­
ner 1973 und d~e im Abschnitt VH Abs. 1 Z. 1 
bis 3 der Anlage zu §§ 15 und 16 angefün1"tlen 
Beträge der mit W~1"ksamkei:t vom 1. Jänner 
1976 vorzunehmenden Anpassung zugrunde zu 
Legen sind., 

(7) D~esich aus Abs. 2, 3, 4 und 5 ergebenden 
Beträge sind alljährlich durch Verol'dnung des 
Bundesministers für soziaLe Verwaltung festzu­
stdlen. 

(8) Die' auf Grund der Anpassung sich jeweiIs 
ergebende Neubemessung von VersorgungSlei­
stungen ist von Amts weg,en vorzunehmen. &­
scheide sin·d nur zu erlassen, wenn di.es der Ver­
sorgungsberechti~te innerhalb einer Frust von 
zwei Monaten nach der AuszaJhlung der geänder­
ten Ver,sorgun.gsleiSltUng beantragt:' 
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Ab z u ä n cl ern d ,e r Tex t: 

§ 56 Abs. 3 Z. 4: 
4. di,e Neubemessung einer vom Einkommen 

(§ 25) abhängigen Y,eroor,gungsleistung, die auf 
Grund -der alljährlichenP,ensions- und Re~en­
a:npassung oder der Anp3!ssung von Einkommens­
beträgen ~emäß § 25 Abs. 7 oder der Anderung 
der Bewertung,ssätze gemäß § 25 Abs. 8 'erfOll"der­
lich ist, wird' mi,t d,em Er:sten des Monates wirk­
sam, ion dem die Einkommensänderung eingetre­
ten ist; 

§ 60 Abs. 3: 

(3) Mit Zustimmung des LandeSlinvalidenamtes 
kann der Versorgungsberechtigte heim Vorliegen 
berücksichtigungswürdlger Gründe seine Yersor­
gungsgebühren für bootimmte Zei[ ganz oder 
zum Teil abtl"eten. 

§ 67 Nbs. 2 und 4: 

(2) Die Leistung der Versorgung kann übel"dies 
auf Zeit ganz oder -teilwei~e versagt werden, wenn 
sich der Yer:sorgungsberechtigte ohne 'trif'cigen 
Grund dem vom Landesin'Va1idenamteingele~te­
ten Rehahili,tationsV'erfahl"en (§§ 5 bis 20)ent­
:Dieht oder durch sein Verhalten den Zweck .des 
V,erfahrens gefähl"det oder v,ereitelt. Das gleiche 
gilt hins:ichtlichder Erhöhung der Beschädi~ten­
rente nach § 23 Abs. 5, wenrtein Schwerbeschä­
digter ,die Annahme ,einer ihm angebotenen Er­
Wierbstätigkeilt, die .ihm unter Berücksichtigung 
der persönLichen und örtlich,en Y'erhältnisse bil­
ligerweise :DUzumuten ,ist, unbegründet abloehnt. 

'(4) Wurde ,eine VeI1sorgungsleistung oder ,eiD. 
Teil der,sdben nach Abs. 2 ,eing,es~eUt, kann den 
im Inland wohnenden ,FamiLienangehör~gen (§ 26 
Abs. 2), die bedÜ'rf,cig sind und zu deren Unter­
halt der Yersorgungsbel"echtigtc v,erpfl:ichtet ~Slt, 
di'e Hälf,teder .ruhenden R<ente oder des ruhen­
den R,entJenteiles ausgefolgt werden. 

§ 71 Abs. 1: 

§ 71. (1) Die Geldleistungen nach diesem Bun­
desgesetz sind bar im Wege des östeI1l"eichischen 
Postspar:kassenamtes auszuzahlen. Auf Anitrag ,des 
V,ersorgungsherech1ligten kötinendie GeldleiSltun­
g,en an Stelle der B3.ll"Za:hlung auf ein Scheckkonto 
des V er:sorgungSiberechcigten beim österreichi­
schen . PostSpai-kassenamt oder auf ein Girokonto 
des Vensorgungs'berechtigten bei ,einer andel"en 
inländischen K~ed~un:ternehmung überwies'en 
werden. Die Anderung der Auszahlungsart oder 
'der Wechsel der Kr,edÜJtun,oernehmung können 
jeweils bis 1. November jeden Jahres mit Wirk­
samkeitsbeginn vom 1. Jänner des folg,enden 
Jahres begehr,t werden .. 

.Neuer Text: 

§ 56 Abs. 3 Z. 4: 
4. die Neubemessung einer vom Einkommen 

(§ 25) abhäng,ig,en Ver,sorgungsleistung, die ~ch 
auf Grund von g,esetzlichen Anderungen bei Pen­
sionen oder R<enten ergibt, oder .die auf Grund 
der alljährlichen Pensions- und R,en'tenanpassung 
oder der" Anpassung 'von EinkommensbeIträgen 
gemäß §.25 Abs. 7 oder der Anderung der B,e­
wertungssät~e gemäß § 25 AJhs. 8 'erforderlich ist, . 
wird mit dem Ersten des Monaltes wirksam, in 
dem di,e Einkommensänderungeingoetreten ist;~" 

§ 60 Abs. 3: 

(3) Mit Zustimmung des Landesinvaliden­
amtes kann der VeI"sorgungsberechti~te beim 
V OIrlieg,en berücks:icht;igungs~ürdig,er Gründe 
seine Versorgungs~e'bühr,en ganz oder zum Teil 
abtreten. D~e Zustimmung gi,k als erteilt, wenn 
das LandeSlinvalidenarnt binnen drei Monaten 
nicht abschlägig entschieden hat und dem Abtre­
tungshegehren entsprochen wurde.' 

§ 67 Abs. 2 und 4: 

(2) Die Leistung der Versorgung kann über­
dies auf Zeit ganz oder teilw,eise versagt werden, 
wenn sich ,der Ver,sorgungsberechcigte ohne itrif­
tig,en Grund einem ihm zumutbaren ,Rehablita­
tionsverfahren nicht unterzrehtoder durch sein 
VIerhaltenden Erfolg ,eines solchen Verfahr,ens 
gefährdet oder vereitelt. Das gleidJ!e gilt hin~cht­
Lich der Erhöhung der ißeschädigoenren~e nach 
§ 23 Abs. 5, w,enn ,ein Schwerbeschädigter die 
Annahme einer ihm ang,ebotenen Brwer1bstätig­
ke~t,die ,ihm unter BerückJ~chtigung ,der persön­
lichen und öl"tlichen Verhältnisse billigerweise 
zuzumuten ist, unbegründet ablehnt. 

(4) Wurde ,eine Vel"sorgungsleiSltungoder ein 
Teil derselben nach Abs. 2 v,ersagt, kann ,den im 
Inland wohnenden Familienangehöll'igen (§ 26 
Abs. 2), die bedÜ'rftig sind und zu der:en Unter­
haI! der Ver.sorgungsberechtigte verpflichtet list, 
die Hälfte der ruhenden Rente oder des ruhen­
den R,enterrteiles ausgefolgt wer,den. 

§ 71 Abs. 1: 

§ 71. (1) Die Geldleistungen nach diesem Bun­
desg,esetz sind bar !im Wege des östeNeichischen 
Pos'tspaMass'enamtres auszuzahLen. Auf Annrag deS 
~ersorgungsberechcigten können ,d~e GeldIeisttun-' 
,gen an Stelle der B3.lrzahlung auf ein Scheckkonto 
des Versorgungsberechtigten beim ÖStterreichi­
schen POS'tsparkassenamt oder a.uf ein Girokonto 
des Versorgungsber,echtigten bei einer a:nderen 
,inländischen Kredituntemehmung ü:bemesen 
werden. 
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Ab zu' ä nd ern der Tex t: Neu er Tex t: 

§ 74: . § 74: 

§ 74. Ober rue Anerk,ennung ,einer Gesund­
heitsschädigung als Dj,enstbeschädigung (§ 2) so­
wie über die nach di'esem Bundesgesetz g,ebüh­
renden Versorgungsleistungen (§ 4) entscheiden 
in ,er~'ter Instanz die Landesinvalidenämter, m 
zWleiter und letzter In~tanzdLe bei den Landes­
invaliden ämtern errich,teten Schiedskommis­
SlOnen. 

§§76bis81: 

§ 76. (1) Die beim Landesinv,aLidenamt g,ebil­
dete Schiedskommis~onentscheidet Iin Senaten, 
,die aus einem Vors~tzenden und zw:ei Beisitz,ern 
be&tehen. 

(2) Der SchtiedskommissiondÜJrf,en nur öster­
·reichffiche Staatsbürger angehören, die eigen be­
rechtigt und ·in den Nallionalrat wählbar sind. 
Bedienstete der Landesinvalidenämter sind von 
der Funkotioneines Vors~tzenden oder eines Bei­
sitzers ausgeschlos&en. 

(3) Di,e Anzahl, der Sena:te der einzelnen 
Schiedskommissionen besltU.mmt das Bundesmini­
sterium für soziale V,erwakung, für das Landes­
invalidenamt in W,i'en gesondert fü.rdie Länder 
Wien, Niederö,steu,eich und Burg.enland. 

§ 77. (1) Die Vors,rtzenden der Schiedskommis­
sion ,sowie die ,erforderlichen Stellvertreter wer­
den vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
auf Vorschlag des in ,Betracht kommenden Lan­
deshaupttmannes auf die Dauer vondl1ei Jahren 
berufen. Die Vonitzenden (S'tellvertr,eter) müs­
sen r,ech-tskundig sein und sonen auf dem Gebiet 
der sOZJialen Fürso.rge :besondere Erfahrungen 
haben .. Sie dürfen nicht dem Aktivstand der 
RJichter angehören. 

(2) Der 'er~te Beisiltzer wird vom Bundesmini­
ster für soziale Verw~l~ung auf die Dauer von, 
drei Jahren aus dem Krei&e der nach dem Kriegs­
opf,erversorgungsge&etz 1957 Versorgungsberech­
tigten auf Grund von Vorschlägen der Inter­
essenvertr,etungen di!eser Personen bestellt. Für 
die Angelegenheiten der Blinden i~t der ,er&tle 
Be~~tzer auf Grund von Yorschläg,en der Inrter­
essenvertr,etung di,eses P.ersonenkreis,es zu bestel­
len. Zur Ausübung des Vorschlagsrechtes sind 
nur die jeweils :im Invalidenfürsorgebeir3it (Bun­
desgesetz vom 3. Juli 1946, BGBl. NI'. 144) v-er­
uetenen Organisationen heruien. Haben mehrere 
Organisationen ,in diesem BeiJrat Sitz und Stimme, 
so ist für die Auf teilung des Vorschlagsrechtes 

§ 74. Ober die Anerkennung einer Gesund­
heitsschädigung als Dienstbeschädigung (§ 2) so­
wie über die nach diesem Bundesge&etz gebüh­
renden Versorgungsleis,tungen (§ 4) ,entscheiden 
in ·erster Instanz ,die Lande&inva1i:denämter, in 
zweiter und Letz,tier In~tanz -die beim Bundesmini­
~tJerium für soziale Verwaltung er,richtete Sch,ieds­
kommission: 

§ 76 bis 81: 

§ 76. (1) Die beim Bundesministerium für 
soziale Verwaltung gebildete Sch:iedskommisslon 
entscheidet in Sen3iten, die aus ,einem Vorsitzen­
den und zwei Beisitzern bestehen. 

(2) Der Schiedskommiss~on ,dürfen nur östler­
neichische Staa·tsbürg'er angehören, die oeigenbe­
rechtJigt und in den NationaLr:!!t wählbar sind. 
Zum Vorsitzenden, zu B'eisitzern und Stellver­
tretern sollen nur Personen hesteLlt werden, ,die 
das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
und am Sitz des Bundesmi!nisteriums für soziaIe 
Verwaltung ihren ständigen W.ohnsitz haben. 
Bed~enstete der Landesinvalidenämter sind von 
der Funkcioneines Vorsitzenden oder eines Bei­
siltzers ausgeschlossen. 

(3) Die Anzahl der Senate der Schiedskommis­
sion hat der Bundesminister für soziale Verwal­
tung durch Verordnung zu bestimmen. 

§ 77. (1) Der Vorsitzende der Schiedskommis­
sion sowie die erforderlichen Stellver:treter w,er­
den vom Bundesministier für ,soziale Verwaltung 
auf die Dauer von drei Jahren besteHt. DerVor­
sitzende und die Stellvertl1eter müssen rechtskun­
dig sein und sollen auf dem Gebiet der sozialen 
Fiksorgehesondere Erfahrung haben. Sie dürfen 
nicht deni Aktivstand der R:ichter angehören. 

{2) Die ersten Beisitzer werden vom Bundes­
minister für soz,ial'e Verw~ltung aufdle Dauer 
von drei Jahren aus dem Kreise der nach diesem 
Bundesgesetz oder nach dem Kriegsopferv,ersor­
gungsgesetz 1957 Versorgungsbel1echtigten un1ler 
B,edachtnahme auf die Vorschläge der Interessen­
v.eI1or'etungendire&er Personen bestelLt. Für die 
Angelegenheiten der Blinden ist der erste Beisitzer 
unter Bedachtnahme auf die Vorschläg'e der Inter­
essenv,ertretung diesesP,ersonenkrcis'es zu be­
Sltel1en. Zur Ausübung des Vorsch,lags!rechtes sind 
nur die jeweils im Invalidenfürsorgebeirat (Bun-' 
desgesetz vom 3. Juli 1946,BGBl. Nr. 144) ver­
t)reten,en Organisationen berufen. Haben mehrere 
Organisa.oionen in diesem Beiraot Sitz und Stimme, 
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A b z u ä n der n der Tex t: 

das zwischen ihnen erzieLve übereinkommen maß­
gebend. Kommt keine solche Vel1einbarung Zu­
s't3ln,de, so entscheidet der Bundesminister für 
s02liale VerwaLtung über die Aufteilung des Vor-' 
schlagsrechtes unter entsprechender Berücksichti­
gungdes zuletzt nach § 4 Abs. 2 des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 144/1946 durchgeführ:nen Er­
mittlungsverfahrens abgesondem: für di·e einzel~ 
nen ß.er-eiche der Schiedskommisslionen .. Zu erSiten 
Beis;itzern sollen nur Personen bestellt werden, 
die am Sitze des L3lndesinvalidenamtes ihI'1en s>tän­
digen W ohns'itz haben. 

(3) Der zweite Beisitzer wird auf Grund von 
Vorschläg,en der sonstigen dem Invalidenfül1Sorge­
heirat angehörenden 1nter.essenvertlretungen vom 
Bundesminister für -s-ozia1eVerwaLtrung auf die 
Dauer von dt'lei J ahl1en bestellt. Zu den ,einzelnen 
Y,erhandlung-en der Schiedskommis,&ion hat der 
Vorsitzende -einen zw,ei'ven Beisitzer beizuziehen, 
der VOn jener 1nteressenvervI1etung namhaft g,e­
macht wurde, die der Berufszugehörigkeit des 
V,ersorgungsw-erbersentspr.icht. 

Neu e r T -e x t: 

SO ist für dtie Aufteilung des Vorschlagsremtes 
das zwischen ihnen erzieltte übereinkommen maß­
gebend. Kommt' keine solch,e Ver,einbarung zu­
stande, so entscheidet der . Bundesminister für 
soziale VerwaLtung über die Aufteilung des Vor­
schlagsrechtes uiitler entsprechender Berücksich:ti­
gungdes zuletzt nach § 4 Abs. 2 des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 144/1946 durmgefüht'lten -Er-
mittlungsv,erfahl1ens. . 

(3) Die zweiten B-eisiJtzer w.erden unter Bedacht­
nahme auf die Vorschläge der sonstigen dem 1n­
v3llidenfürsorgebeiralt angehörenden Intleress'en­
vertretungen vom Bundesminister für soziale 
VerwaLtung auf die Dauer von drei Jahren be~ 
stellt. . Zu den einzelnen Verhandhingen der 
Schiedskommission hat der Vorsitzen-de einen 
zwei·ten Boeisitz-er beizuziehen, der von ,der Inter­
essenvertr,etung namhaf:t gemachIt wurde, die -der 
Berufszugehörigke]t des V,erso,rgungs,weroors ent­
spricht. 

(4) Für j-edenB,eisitZier ist ,ein Stellv,e11tlreter zu (4) Für jeden Beis·itz-er ist ,ein Stellvertlreter zu 
bes:tellen. Die Boestellungeiner P,erson zum Bei- bestellen .. D~e ß.estellung einer P.er50n zum Bei­
s;~tz'er (Stellvernr,eter) meht'lerer oder aller Senane sit2Jer (StellvIertreter) mehr,erer oder aller Senate 
einer Schiedskommission <ist zuläss.ig. . der Schiedskommiss,ion ist zulässig. 

(5) Zu Vorsitz,enden (Stellv'ernretern) oder Bei­
sitzern(Stellvertretern) sollen P,ersonen nicht be­
stellt wel1den, die ,das 70. Lebensjahr vollendet 
haben. 

§ 78. Vorsitzende und Beisiltzer ,sind von ihrer 
Funktion zu ,entheben, w,enn s,]e aus w[ch,~igen 
Gründendarrum ansuchen. Die Enthebung ist 
fel'ner auszuspt'lechen, wenn ,eine der für ihre 
Berufung -oder Bestellung 'erforderlichen Voraus­
sletzungen nich,t mehr gegehen ist oder wenn 
sie die pflichten ihres Amtes dauernd v,ernach­
lässigen. üher die Enthebung !entscheidet der 
Bundesminister für soziale V'erwaltung. 

§ 79. Vor;~~t2Jende und ß.eisi!tzer sind vom Vor­
stlnd -des Landesin'Validenamtes durch Gelöbnis 
zur g,ew1ssenhaften Ausübung ihrer Funktion und 
zur VersthWiieg,enheit über d~e ihnen in Aus­
übung ihrer Täüigroe~t bekanntgewordenen Um­
stände zu verpflichten. Bei Wiederbes,tellung ge­
nügt der Hinweis ·auf das bereits geleisnete Ge­
löbnis. 

§ 80. Den Vorsitzenden und den B.eisitzern 
g,ebührt der Ersatz der nOltwlendig,en Reis,ekosten 
und eine Vergütung ihl1er Mühewaltung. Das Aus­
maß der Vergütung w~rd durch V,erordnung des 
Bundesmim:isteriums für soziale V,erwaltung im 
Einvemehmen mit dem BundesminiSiterium für 
. Finanzen f.estgesetzt. 

§ 78. Der Vorsitzende, die Beisitzer und -die 
Stelolvertret.er I&ind von' ihl1er Funktion zu ,ent­
heben, wenn sie aus wichtigen Gründen ,darum 
ansuchen. Die Enthebung ,iii't f.erner auszuspre­
chen, wenn eine -der für ihl1e Bestellung erforder­
lichen Voraussetzung-en nicht mehr g,egeben ist 
oder wenn sie die Pfl.ichten ~hresAmtles dauernd 
vernachlässigen. über -die Enthebung entscheidet 
der Bundesmin:ister für sozial,e VerwaLtung. 

§ 79. Der VorsiltZlende, d,ie Beisitzer und die 
Stellvertreter sind vom -Bundesminis'ter für 
soziale Verwaltung oder ,einem von d~esem hiezu 
ermächtigten B,eamten durch Gelöbnis zur ge­
wi,sslenhaften Ausübung ihr,er Funhion und zur 
Verschwiegenheit über die ,ihnen .in Ausübung 
ihrer Tätigk,eit bekanntgewor-denen Umstände zu 
verpflichten. Bei W~edel1beS'tellung genügt der 
Hinw.eis auf das bereilts geleistete Gelöbnis. 

§ 80. Dem Vorsitzenden,den ß.ei~itzern und 
d-en Stellvertretern gebüh11t der Ersatz der not­
wendigen Reisekosten und eine V,ergütung ·~hrer 
Mühewaltung. Das Ausmaß der Vergütung wird 
durch Verordnung des BUJIldesministers für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminis,ter für Einanz,en fes-tgesetZJt . 
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Ab z u äm d ,er n de r Tex t: Neu e r Te x t: 

§ 81. (1) Der Vor~itz'ende der Schiedskommis­
sion v.erteiltdie Geschäfte auf ,di,e dnzeInen 
Senate nach den Anfangsbruchstaben d·es Zu­
namens der Beschädigten (Vers;torbenen, Vermiß­
.ten) tunlichst gLeichmäßig. 

(2) D1e. Geschäftseinteilung der Sena!te der 
'Schiedskommission ist unter Anführung der 
Namen der Senatsmitglieder und ~h1"er Stellver­
tr,eter auf ·einer Amtstafel des Landes:iniValiden­
:amtes ersichtlich zu machen. 

§ 82 Abs. 2: 

(2) Besch,eide der LandesinvaLidenämter und 
Jer Schiedskommis~ion'en, die den ma<ter,1ellrecht­
lichen Bestimmungen ooeses Bundesg,esetzes wider­
'spl"echen, leiden an einem mit NichcigkJett be­
.drohten Fehler. 

Abs. 1 des Absmmtoes VII der Anlage zu 
§§ 15 und 16 HVG: 

(1) Als monat1ichePauschbeoräge für außer­
:gewöhn.!ichen Kleider- und Wäscheverbrauch sin,d 
.auf Antrag zu leisten: 

1. ,einsei,tig Ober- oder Unterarm- oder Hand­
.amputiel"ten, .einseitig Ober- oder Untersch·enkel­
oder F:ußamputi,erten, eins,wtig oder beids·etcig 
Fußstumpfamputi,enten mit Apparatausrüstung, 
Trägern von Stützapparaten (ausg,enommen Leib­
:bandagen), Beschädigten, die dauernd auf den Ge­
brauch von zwei K:rück'en oder zwei Stockstützen 
angewiesen sind, Benützern von Selbstfahrwag·en, 
B,eschädigten mit absondernden HauoerkJrankun­
'g,en oder F~s'Odetterungen ge1"inger Ausdehnung, 
.30 S; 

2.doppe1t AmputLel1ten (Obera.rm, Unterarm, 
Hand, OberschenkJel, Unterschenkel, Fuß), Be­
schädigten mit ausg,edehnten, ,sta.rk absondernden 
Hauterkrankungen oder Fistdeiterungen, mit 
Kunstafterbandag,en, mit Urinfäng,ern oder mit 
Afterschli.eßhandagen, Hirngeschädigten mit cer,e­
b.ralen K,rampfanfäUen, sofern srue hiefür eine 
Beschädiglt·enr,ente nach einer Minderung der Br­
werbsfähigh'lDt von mindestens 50 v. H. bez1ehen, 
45 S; 

3. dl"eifach oder vierfach Amputierten (Ober­
arm, Unterarm, Hand, Obel"schenkel, Un1lersmen­
~el, Fuß), Empfängern ,emer Pflegezulage oder 
Blindenzulag,e mindeslJens der Stuf'e III, Quer­
:schnittsgelähmten mit Blasen- und MaSltd<llrm­
lähmung, HirngeschädiglJen llllÜt cerebralen 
Krampfanfällen, sofern S'~e h~efürerne Beschädig­
tenrente nach ,einer M~nderung der Erwerbsfähig­
:keit von mrndesnens 70 v. H. bez~ehen, 66 S. 

§ 81. (1) Sind zwei oder mehr Senate gebildet 
worden (§ 76 Abs. 3), so venteilt der Vorslitzende 
derSchiedskommissdon d~e Geschäfte aufrue 
einzelnen Sena·te nach den Anfangstbuchstahen des 
Zunamens der Beschädigten (Verstorbenen, V.er­
mißten) tunlich·st gleichmäßig. 

(2) Die Geschäftseinteilung der SenaJte. der 
Sch,iedskommission ist unter Anführung der 
Namen der SenatS'mitglied/er und ~hrer StJellver­
treter inden AmtLich'en Nach'richten des Bundes­
ministeriums für ,soziaIe Verwaltung kundzu­
mach,en; 

§ 82 Abs. 2: 

(2) Bescheide der Landesinvalidenämter und 
der Schiedskommission, die den materiellrecht­
lich·en Be!itimmungen dieses Bundesgesetzes w:ider­
sprechen, leiden an einem mit Nichtigk'eit be­
drohten Fehler: 

Ahs. 1 Jes Abschni~tes VII der Anlage zu 
§§ 15 und 16 HVG: 

(1) Als monatliche Pauschbeträge für außer­
!?jewöhnlich,en Kleider- und Wäschev,erbrauch sind 
auf Antrag zu leisten: 

1. einseitig Ober- oder Unterarm- oder Hand­
amputier11len, ,einseitig Ober- oder Unterschenmel­
oder Fuß amputierten, einsertig oder beidseitig 
Fußstumpfamputierten mit Apparatausrüstung, 
Trägern von Stützappa:raten (ausgenommen Leib­
bandagen), Beschädigten, die dauernd 3,uf den 
Gebrauch von zw,ei KJrücken oder zwei Stock­
stützen angewiesen Slind, Benützern von Selbst­
fahrwagen, Beschädigten mit absondernden Haut­
erkrankung,en oder FiSiteleiICerungen geringer 
AusJehnung, 75 S; 

2. doppelt Amputierten (Oberarm, Unteurm, 
Hand, Oberschenkel, Unterschenkel, Fuß), Be­
schädigten mit. ausgedehnten, sta:rk absondernden 
Hauterknnkungen oder Fifstele]terunlgen, mit 
Kunstafterbandagen, mit Ur1nfängern oder rruit 
Afterschließbandagen, Hirngeschädigten mvt cer.e­
bralen Krampfanfällen, sofern sie hiefür eine Be­
.schädigtenrenue nach einer Minderung der Er­
werbsfähigkeit von mindestens 50 v. H. bezi·ehen, 
150 S; 

3. dreifach oder v,ierfach Amputier;ten (Ober­
arm, Unterarm, Hand, Oberschenkel, Unterschen­
kel, Fuß), Empfäng,ern einer Pflegezulage oder 
Blindenzulage mindestens der Stuf.e III, Quer­
schn1ttsgelähmten mit Blasen- und Mastda,rm­
lähmung, Hirng,eschädigten m]t oer;ebralen 
Krampfanfällen, sof'ern sie hiefür ·eine Beschädig­
tem,ente nach ,einer Minderung der Erwerbsfähig-' 
keit von mindestens 70 v. H. beziehen, 250 S. 
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Ab zu ä n der n der Tex t: 

4. Treff:fln mehr,er,e der unter Ziff·er 1 bis 3 
3ingefühl'ten Vora~etzungen zu, sindcJj,e Pausm­
benräg,e für außergewöhnLichen K1eider- und 
Wäschev-erbrauch nebeneinander zu gewähren. 

5. An d~e StelLe ,der ,in den Z.1 bis 3 angeführ-
1ienBellräg,e treten mit W~rkung vom 1. Juli 
1967 und tin der Folg,evom 1. Jänner ein'es jeden 
J ahr,esrue untier B,edachtnahme auf § 46 b ver­
VJi:elfachten Beträge. 

4. Treff·en mehrere der unrter Z. 1 bis 3 ange­
führten Voraussetzungen zu, sind rue Pausm­
beträge für außergewöhn1imen Kleider- und 
Wäscheverbrauch nebeneinander zu g,ewähren. 

5. An rue Svelle der lin den Z. 1 bis 3 angeführ­
ten BetJräge rtreten mit Wirkung vom 1. Jänner 
1976 und ,i'n der Folge vom 1. Jänner dnes jeden 
Jahres die unter Hedamtnahme auf § 46 b ver-
v-ielfachten Beträge.' -

Artikel 11 

(1) Die .in Durmführungdieses Bundesg,es'etzes 
erforderliche Neubemessung ,der V,ersorgungslei­
.stungen hat von Amts wegen zu erfolgen. Wer­
den Anträge auf Zuerkennung von Versorgungs-
1eistungenw,egen ,eines bei einem Ausgang auf 
dem Hiin- oder Rückw,eg zw~schender Wohnung 
und dem Ort der milit:trischen D~enstlei:svung 
eingetretenen .schädigenden Ereign,isses oder auf 
Zuerkennung runer W'~twenbeihilf,e bis zum 
30. Juni 1976 emgebracht, so ist die heanüra~e 
Versorgung.sle~!>tung vom Zeitpunkitdes Zurtref­
fens ,der Vorauss,etzung,en, frühe~tens vom 1. Jän-. 
ner 1976 a:n, zuzuerkennen. 

(2) In allen FäHen, in ,denen hisher . mangels 
Zugehörigkeit zum P,ersonenkreis des .§ 1 Abs. 1 
des Heeresversorgungsg,esetzes, BGBl. Nr. 27/ 
1964, V'ersorgungsleistungen ,im Härtea.usgleich 
beWlilligt worden sind, ist von Amvs w,egen zu 
prüf,en, ob auf Grund der geänderten B,estim­
mungen über die Versorgungsberech,tigungein 
Versorgung,sanspruch nach diesem Bundesg,esetz 
geg,eben ist. Im Falle der Anerkennung ,des Ver­
sorgung,sa:nspruches 'sind die im Härteausgleich 
bewilligten Leisltun:gen auf d1e gebührenden V,er­
sorgungsleistung,en anz.urechnen. 

(3) Wenn auf Grund von Besrtimmung,en ·des 
Alrt. I der V,ersorgungsbezug zu mindern oder 
einzustellen wäre, 1st der Unterschiedsbetragals 
Ausgleich zu belassen. D~es'er Ausgleich ist bei 
künftigen Erhöhungen des v.ersorgungsbezuges 
enltsprech,end zu mindern. Dies gilt jedoch nicht 
für den' Bezug ,ein·er Schwerstbeschädigvenzulag,e, 
Pflegezulage, BLindenz.ulage, Führ,hundzulage 
(Heihilfe), Hilflosenzulage,ein:es Zusmusses zu 
den Ko~ten für DiäJtv,erpflegung und ,eines KLei­
der- und Wäschepauschales. Tritt ·eine Knd,erung 
inder Sam- oder Rechtslag,e ,ein, die die Minde­
nmg oder Einstellung jener V,ersorgungsleistung, 
an deren SteUeder Ausgl,eich gewährt wurde, zur 
FoJge h:ttte, ist der Ausgleich unter Bedamtnahme 
3Juf die Bestimmung des § 56 des Heeresversor­
gungsgesetzes 'eIlltSpr,ech,end zu mindern oder ein­
zustellen. 

(4) Die am 1. Jänn.er 1976 anhängJi~n Beru ... 
fungsverfahren sind von ·der beim Bundesmin~ste~ 
rium für soziale V,erwakung errichteten Schrueds-
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N ell.e r Tex t: 

kommi~s,ion nach den Bestimmungen des Art. I 
Z. 28, 29 und 30 ,dies·es Bundesgesetz,es fortzu­
s·etzen. -

(5) Zu Berichtigung,en von Bescheiden sowie 
zur Abänderu.ngoder Behebung .rech,tskräftiger 
Bescheide, die von den bei den Landesinva1iden­
ämtern el'richneten SchiedskommLssionen ,erlas,s·en 
worden s'ind, ferner zur ,Entscheidung über die 
"W:iederaufnahme eines durch Bescheid ,einer bei 
einem Landesinvalidenamt errich·teren Schieds­
kommisision abgeschJoss,enen Verfa:hrens und zur 
Entscheidung über die Willedereinsetzung in den 
vorigen Stand ist, sofern die versäumte Hand­
lung bei ,emer bei einem LamLesinvalidenamt er­
richteten Scrnedskommission :vorzunehmen war 
oder von dies,er angeordnet wurde, ab 1. Jänner 
1976 die beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung ·errichtene SchiedskommisSlion beru­
fen. 

ArtikellII 

(1) Die Z. 19 des Art. I tr;itt rückwirkend miIt 
1. Jänner 1975, alle übnigenBeSiummungen di·es.es 
Bundesgesetzes IbretJen mit 1. Jänner 1976 in 
K'raft. 

(2) Die Bestimmungen des Heer,esv,ersorgungs­
g,esetz'es sind auch dann anzuwenden, wenn ,das 
schädigende Ereignis bei ·einem Ausgang (Stand­
ortverlaß) :IIuf dem Hm- oder Rückw,eg zw,ischen 
der Wohnung und dem Ol't der militärischen 
Dienstleistung vor dem 1. Jänner 1976 ,ei.nge­
·treten ist. 

(3) Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes 
,iSlt der Bundesminil>ter für soziale Verwaltung, 
hinsichtlich des Art. I Z. 29 (§ 80) ~m Einverneh­
men mit dem BundesmiIllister für Finanzen, be­
traut. 
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